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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Tech-
nologie zur Anzeigesteuerung auf einem Bildschirm 
durch eine Vielzahl von Verarbeitungseinheiten (Auf-
gaben und Anwendungen), und insbesondere eine 
Belegung des Anzeigebereichs.

[0002] Wenn eine Vielzahl von Anwendungen auf 
einem Bildschirm angezeigt werden sollte, wurde ein 
Fenster-System wie z.B. das X-Window System ver-
wendet. In diesen Fenster-Systemen erscheint jede 
Anwendung unter Erfassung des entsprechenden 
Fensters (Mehrfach-Fenster).

[0003] Die offengelegte japanische Patentanmel-
dung JP19920274289 offenbart eine Einrichtung, 
welche die von jeder Anwendung verwendeten Fens-
ter gruppiert und in oder nicht in Gruppeneinheiten 
anzeigt.

[0004] Ebenfalls gemäß dem offengelegten japani-
schen Patent Nr. 1-100662 wird, wenn auf einer Viel-
zahl von Fenstern angezeigte Inhalte zusammenhän-
gen, diese Vielzahl von Fenstern gleichzeitig ange-
zeigt, so dass der Benutzer die Anzeigeinhalte leicht 
verstehen kann.

[0005] Jedoch hängt es bei der herkömmlichen auf 
einem Mehrfach-Fenster basierenden Anzeige im 
Grunde von der Anwendung ab, auf welchem Anzei-
gebereich welche Anwendung angezeigt wird. Des-
halb ist es für eine Anwendung möglich, ein Fenster 
anzuzeigen, welches mit dem von einer anderen An-
wendung angezeigtem Fenster überlappt. Wenn ein 
derartiges Problem auftritt, muss der Benutzer die 
Position des Fensters wechseln, welches von einem 
anderen Fenster überlappt wird, um die Anzeige des 
Fensters zu sehen, was lästig ist.

[0006] Beim Satellitenfernsehen, wo Benutzer die 
Positionen von Fenstern nicht verändern können, 
müssen unterschiedliche Anwendungen benutzt wer-
den, um die überlappende Anzeige von Fenstern zu 
vermeiden. Für derartige Einrichtungen kann ein her-
kömmliches Fenster-System nicht verwendet wer-
den.

[0007] Gemäß der offengelegten japanischen Pa-
tenanmeldung JP19920274289 werden durch eine 
Anwendung festgelegte Mehrfach-Fenster gruppiert, 
um so die Bedienbarkeit jedes Fensters zu verbes-
sern, aber die Handhabung der Überlappung der 
Fenster hängt von der Anwendung ab. Mit anderen 
Worten ist eine unerwünschte Anzeige von Mehr-
fach-Fenstern unvermeidbar und die oben erwähnten 
Probleme werden nicht behoben.

[0008] Gemäß der offengelegten japanischen Pa-
tentanmeldung HEI1-100662 hängt die Handhabung 

von überlappenden Fenstern ebenfalls von der An-
wendung ab, wo eine unerwünschte Anzeige von 
Mehrfach-Fenstern immer noch unvermeidbar ist, 
und die oben erwähnten Probleme werden nicht be-
hoben.

[0009] Es ist aus der WO-9813752 bekannt, ein 
Rechnersystem zur Verfügung zu stellen, in dem der 
Zugriff auf eine Anzeigeoberfläche auf einem Bild-
schirm durch ein Arbeitsbereich-Verwaltungspro-
gramm verwaltet wird. Die Anzeigeoberfläche ist in 
eine vorbestimmte Anzahl von Fenstern eingeteilt 
und jedes Fenster ist als eine vorbestimmte geogra-
phische Region der Anzeigeoberfläche festgelegt. 
Anforderungen von Anwendungen zum Anzeigen ei-
nes Anwendungsfensters werden derart ausgeführt, 
dass das Anwendungsfenster in einer nächsten ver-
fügbaren Region des Anzeigebereichs angezeigt 
wird, wobei die Regionen auf eine vorbestimmte Art 
wie durch eine Konfigurationsdatei bestimmt konfigu-
riert sind.

[0010] Es ist aus der EP-A-0747805 für die Bild-
schirmfensterverwaltung bekannt, zwischen konkur-
rierenden Anforderungen an die technischen Mittel 
eines Displays einschließlich des Bildschirmplatzes 
zu vermitteln. Die Fenster auf einem Display sind als 
normale oder ständig sichtbare Fenster eingestuft. 
Wenn ein Fenster geöffnet oder rekonfiguriert wer-
den soll, werden Regeln in der Weise angewandt, 
dass keine ständig sichtbaren Fenster überlappen 
durch Veranlassen einer Verschiebung oder einer 
Größenanpassung eines generell sichtbaren Fens-
ters, um Überlappung zu vermeiden.

[0011] Aspekte der vorliegenden Erfindung sind in 
den angefügten Patentansprüchen dargelegt.

[0012] Im Hinblick auf das Vorhergehende, ist es ein 
Anliegen der vorliegenden Erfindung, eine Einrich-
tung und ein Verfahren vorzusehen, welche Daten in 
einem geeigneten Anzeigebereich für jede Verarbei-
tungseinheit, wie z.B. eine Anwendung, gemäß der 
eingesetzten Ausstattung anzeigen können. 

(1) Eine Anzeigesteuereinrichtung und ein Verfah-
ren gemäß einer Ausführungsform definiert eine 
Vielzahl von Anzeigebereichen in der Anzeigeein-
richtung, und wenn eine Anzeigebereich-Erfas-
sungsanforderung von einer der Verarbeitungs-
einheiten erhalten wurde, wird ermittelt, ob oder 
nicht eine Zugriffsberechtigung unterstützt wird, 
um den benötigten Anzeigebereich für die gesam-
te Verarbeitungseinheit zu erlangen, und die Ver-
arbeitungseinheit, welcher gestattet ist, den An-
zeigebereich zu verwenden, kann dort Daten an-
zeigen. Durch Definieren von Anzeigebereichen 
im Voraus und durch Zulassen der Verwendung 
jedes Anzeigebereichs ohne Überlassung der 
Kontrolle an jede Verarbeitungseinheit, wird ent-
sprechend der eingesetzten Ausstattung eine ge-
2/67



DE 699 22 272 T2    2005.12.15
eignete Anzeige für jede Verarbeitungseinheit er-
möglicht. Ebenso wird eine ungeeignete Anzeige 
verhindert.
(2) Wenn Anzeigebereich-Erfassungsanforderun-
gen von einer Vielzahl von Verarbeitungseinhei-
ten erhalten werden, beurteilt entsprechend einer 
Ausführungsform die Anzeigesteuereinrichtung, 
ob die Anzeigebereiche gemäß entsprechenden 
Erfassungsanforderungen koexistieren können, 
und wenn die Vielzahl von Verarbeitungseinheiten 
eine Erfassung von Anzeigebereichen anfordert, 
welche nicht koexistieren können, wird einer der 
Verarbeitungseinheiten eine Benutzung gestattet. 
Infolgedessen kann eine Vielzahl von Anzeigeve-
rarbeitung, die nicht koexistieren kann, verhindert 
werden und ein geeignetes Anzeigen wird ermög-
licht.
(3) Wenn die Anzeigebereiche gemäß entspre-
chenden Erfassungsanforderungen vollständig 
oder teilweise überlappen, entscheidet die Anzei-
gesteuereinrichtung entsprechend einer Ausfüh-
rungsform, dass eine Koexistenz nicht möglich ist. 
Infolgedessen ist es möglich, so zu steuern, dass 
Anzeigen von einer Vielzahl von Verarbeitungs-
einheiten nicht überlappen.
(4) Wenn eine Vielzahl von Verarbeitungseinhei-
ten eine Erfassung desselben Anzeigebereichs 
anfordert, entscheidet die Anzeigesteuereinrich-
tung, dass eine Koexistenz nicht möglich ist. Infol-
gedessen ist es möglich, so zu steuern, dass es 
zwei oder mehreren Verarbeitungseinheiten nicht 
gestattet ist, einen Anzeigebereich zu benutzen.
(5) Wenn eine Vielzahl von Anzeigebereichen ge-
mäß entsprechenden Erfassungsanforderungen 
teilweise überlappt, entscheidet die Anzeigesteu-
ereinrichtung entsprechend einer Ausführungs-
form, dass eine Koexistenz möglich ist. Infolge-
dessen ist es möglich, so zu steuern, dass eine 
teilweise überlappende Anzeige gestattet wird. 
(6) Wenn eine Anzeigeverarbeitung für eine Viel-
zahl von Anzeigebereichen ausgeführt wird, wel-
che mit teilweise überlappenden Teilen koexistie-
ren können, zeigt die Anzeigesteuereinrichtung 
entsprechend einer Ausführungsform an, indem 
sie einem Bereich eine Priorität zuweist, der eine 
höhere Priorität in dem überlappten Teil besitzt. 
Infolgedessen ist es möglich, so zu steuern, dass 
der überlappte Teil entsprechend einer Priorität 
angezeigt wird.
(7) Basierend auf der Koexistenzbeziehungsinfor-
mation, wo die Möglichkeit der Koexistenz einer 
Vielzahl von Anzeigebereichen im Voraus defi-
niert wurde, entscheidet die Anzeigesteuerein-
richtung entsprechend einer Ausführungsform 
über die Möglichkeit der Koexistenz. Infolgedes-
sen ist es möglich, schnell zu entscheiden, ob die 
angeforderten Anzeigebereiche koexistieren kön-
nen.
(8) Wenn eine Erfassungsanforderung für einen 
Anzeigebereich, welcher nicht koexistieren kann, 

erhalten wird, lässt die Anzeigesteuereinrichtung 
entsprechend einer Ausführungsform die Benut-
zung durch die Verarbeitungseinheit zu, welche 
die Anforderung zuerst gesendet hat. Infolgedes-
sen ist es möglich, der Anzeige eine Priorität 
durch die Verarbeitungseinheit zuzuweisen, wel-
che die Anzeigeanforderung zuerst gesendet hat.
(9) Wenn eine Erfassungsanforderung für einen 
Anzeigebereich, welcher nicht koexistieren kann, 
erhalten wird, lässt die Anzeigesteuereinrichtung 
entsprechend einer Ausführungsform die Benut-
zung durch die Verarbeitungseinheit zu, welche 
die höhere Priorität besitzt. Infolgedessen ist es 
möglich, Daten anzuzeigen, welche äußerst eilig 
sind, wie z.B. eine Warnanzeige. 
(10) Wenn eine Erfassungsanforderung für einen 
Anzeigebereich, welcher nicht koexistieren kann, 
erhalten wird, lässt die Anzeigesteuereinrichtung 
entsprechend einer Ausführungsform die Benut-
zung durch die Verarbeitungseinheit zu, welche 
den Bereich anfordert und welche die höchste Pri-
orität hat. Infolgedessen können sich Bereiche in 
einer Anzeige in Abhängigkeit von der Dringlich-
keit unterscheiden.
(11) – (14) Die Anzeigesteuereinrichtung spei-
chert entsprechend einer Ausführungsform eine 
Verarbeitungseinheit, welche eine Erfassung an-
gefordert hat, der aber die Benutzung des Anzei-
gebereichs nicht gestattet war, als eine wartende 
Erfassung und gestattet die Benutzung des Anzei-
gebereichs, wenn die Erlaubnis möglich ist. Infol-
gedessen wird für Anzeigebereichs-Erfassungs-
anforderungen die Benutzung der Reihe nach ge-
stattet. Keine Verarbeitungseinheit muss die Er-
fassung noch einmal anfordern. Wenn die Benut-
zung unter Berücksichtigung der Reihenfolge der 
empfangenen Anforderungen, der den Verarbei-
tungseinheiten gegebenen Priorität und der den 
Anzeigebereichen gegebenen Priorität zugelas-
sen wird, kann dann die Benutzung entsprechend 
der Abfolge in der Reihenfolge unter Berücksichti-
gung solcher Prioritäten zugelassen werden.
(15) Wenn eine Anforderung für einen Anzeigebe-
reich, welcher nicht koexistieren kann, erhalten 
wird, wechselt die Anzeigesteuereinrichtung ent-
sprechend einer Ausführungsform den Anzeige-
bereich, der von einer oder mehreren Verarbei-
tungseinheiten angefordert wurde, um die Benut-
zung als eine Vielzahl von Anzeigebereichen, wel-
che koexistieren können, zu gestatten. Infolge-
dessen kann eine Vielzahl von möglichst vielen 
Anzeigen koexistieren, während eine geeignete 
Anzeige durch eine Vielzahl von Anzeigeberei-
chen aufrechterhalten wird. 
(16) Wenn eine Anforderung für einen Anzeigebe-
reich, welcher nicht koexistieren kann, erhalten 
wird, wechselt die Anzeigesteuereinrichtung ent-
sprechend einer Ausführungsform den Anzeige-
bereich basierend auf einer Abhängigkeitsbezie-
hungsinformation, welche die Wechsel des Anzei-
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gebereichs definiert, um Koexistenz zu ermögli-
chen. Infolgedessen kann der Anzeigebereich 
schnell gewechselt werden, um Koexistenz zu er-
möglichen.
(17) (21) Die Anzeigesteuereinrichtung definiert 
entsprechend einer Ausführungsform die Verar-
beitungseinheiten, welchen die Benutzung für je-
den Anzeigebereich gestattet ist, als Erfassungs-
rechtinformation, und wenn eine Anzeigebe-
reich-Erfassungsanfrage von jeder Verarbei-
tungseinheit erhalten wird, verweist die Anzeige-
steuereinrichtung auf die Erfassungsrechtinfor-
mation und entscheidet für jede Verarbeitungsein-
heit, ob die Benutzung des Anzeigebereichs ge-
stattet ist. Infolgedessen ist es möglich, durch An-
weisung von Verarbeitungseinheiten für jeden An-
zeigebereich zu steuern.
(18) Die Anzeigesteuereinrichtung erlaubt ent-
sprechend der Erfindung zwei oder mehreren Ver-
arbeitungseinheiten nicht eine gleichzeitige Be-
nutzung eines Anzeigebereichs. Infolgedessen ist 
es möglich, so zu steuern, dass ein Anzeigebe-
reich und eine Verarbeitungseinheit auf einer ein-
eindeutigen Basis korreliert werden.
(22) (23) Wenn die Verarbeitungseinheit, welche 
den Anzeigebereich angefordert hat, gegenwärtig 
nicht in einem Zustand ist, um auf dem Anzeige-
bereich anzuzeigen, oder nicht in einem Zustand 
ist, um Verarbeitung bezüglich der Anzeigeverar-
beitung auszuführen, gestattet die Anzeigesteuer-
einrichtung entsprechend einer Ausführungsform 
der Verarbeitungseinheit nicht, den Anzeigebe-
reich zu benutzen, sogar wenn der von der Verar-
beitungseinheit angeforderte Anzeigebereich mit 
von anderen Verarbeitungseinheiten angeforder-
ten Anzeigebereichen koexistieren kann. Um eine 
Anzeige effizient zu machen, wird infolgedessen 
die Benutzung für eine Verarbeitungseinheit nicht 
zugelassen, welche gegenwärtig eine Anzeigeve-
rarbeitung und eine Verarbeitung bezüglich der 
Anzeige nicht ausführen kann.
(24) Die Anzeigesteuereinrichtung besitzt ent-
sprechend einer Ausführungsform auch Anzeige-
verarbeitungs-Überwachungsmittel, wobei, wenn 
jede Verarbeitungseinheit eine Anzeigeverarbei-
tung für jeden Anzeigebereich ausführt, über-
wacht wird, ob die Anzeigeverarbeitung von einer 
Verarbeitungseinheit stammt, welcher die Benut-
zung des Anzeigebereichs gestattet ist. Infolge-
dessen kann die Ausführung einer ungültigen An-
zeigeverarbeitung überwacht werden.
(25) (26) Die Anzeigesteuereinrichtung weist ent-
sprechend einer Ausführungsform der Verarbei-
tungseinheit einen Schlüssel zu, wenn die Benut-
zung eines Anzeigebereichs gestattet ist, und die 
Anzeigeverarbeitungs-Überwachungsmittel über-
wachen durch Beurteilung, ob der durch die Ver-
arbeitungseinheit angezeigte Schlüssel der richti-
ge Schlüssel ist. Infolgedessen kann eine ungülti-
ge Anzeigeverarbeitung einfach überwacht wer-

den. Indem jedes mal ein anderer Schlüssel zuge-
wiesen wird kann eine ungültige Anzeigeverarbei-
tung, die einen alten Schlüssel verwendet, verhin-
dert werden.
(27) Wenn eine Verarbeitungseinheit entdeckt 
wird, welche versucht hat, eine Anzeigeverarbei-
tung für einen Anzeigebereich auszuführen, wel-
cher zur Benutzung nicht erlaubt ist, führt die An-
zeigesteuereinrichtung entsprechend einer Aus-
führungsform eine Verarbeitung aus, um die An-
zeigeverarbeitung durch die Verarbeitungseinheit 
zu sperren.

[0013] Infolgedessen kann eine Verarbeitungsein-
heit, die eine ungültige Anzeigeverarbeitung versucht 
hat, entfernt werden.

[0014] In der vorliegenden Erfindung bezeichnet 
„Verarbeitungseinheit" eine Gruppe von Verarbeitun-
gen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Eine 
Verarbeitungseinheit kann eine Aufgabe beinhalten, 
aber auch zwei oder mehrere Aufgaben enthalten.

[0015] Der Begriff „Fall, wenn alle Anzeigebereiche 
gemäß den Erfassungsanforderungen überlappen"
beinhaltet den Fall, wenn zwei oder mehrere Erfas-
sungsanforderungen für den gleichen Anzeigebe-
reich erhalten werden.

[0016] „Kann nicht koexistieren" ist der Fall, wenn 
ein Anzeigen in einer Vielzahl von Anzeigebereichen 
nicht erwünscht ist. In Abhängigkeit von der Ausstat-
tung, in der die Anzeigekontrolleinrichtung eingesetzt 
wird, oder in Abhängigkeit von dem Zustand, kann 
eine Vielzahl von Anzeigebereichen nicht in der Lage 
sein, zu koexistieren, wenn ein Teil des Anzeigebe-
reichs überlappt, oder kann in der Lage sein, zu koe-
xistieren, sogar wenn eine Überlappung in einem vor-
bestimmten zulässigen Bereich besteht. Es gibt auch 
einen Fall, wenn ein bestimmter Anzeigebereich koe-
xistieren kann, auch wenn er mit einem anderen An-
zeigebereich überlappt.

[0017] Der Begriff „von einer Verarbeitungseinheit 
benutztes Betriebsmittel" beinhaltet nicht nur Hard-
ware, sondern auch Software, wie z.B. Daten und 
Programme.

[0018] Der Begriff „Anzeigebereich-Speichermittel"
bezeichnet ein Mittel zur Speicherung der Definitio-
nen von Anzeigebereichen und beinhaltet Mittel zum 
im Wesentlichen Definieren von Anzeigebereichen, 
ungeachtet vom Tabellenformat oder Beschreibun-
gen in einem Programm. In den Ausführungsformen 
fällt die Anzeigebereich-Definitionstabelle in Fig. 6
unter diese Bezeichnung.

[0019] Der Begriff „Anzeigebereich-Verwaltungsmit-
tel" bezeichnet ein Mittel zum Entscheiden, ob we-
nigstens der Gebrauch des Bereichs gestattet ist, 
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wenn eine Anzeigebereich-Erfassungsanforderung 
erhalten wird. In den Ausführungsformen fällt das in 
z.B. Fig. 8 gezeigte Anzeigesteuerprogramm unter 
diese Bezeichnung.

[0020] Der Begriff „Rechner" bezeichnet eine Ein-
richtung, welche eine Verarbeitung entsprechend ei-
nem Programm ausführt und beinhaltet einen Perso-
nal Computer und eine CPU und MPU, die in Ausstat-
tungen wie einen Fernseher eingebaut sind.

[0021] „Aufzeichnungsmedium in dem ein Pro-
gramm aufgezeichnet ist" ist ein Aufzeichnungsmedi-
um wie ein ROM, RAM, eine Floppy Disk, CD-ROM, 
Speicherkarte und Harddisk, wo ein Programm auf-
gezeichnet ist. Diese Bezeichnung beinhaltet nicht 
nur ein Aufzeichnungsmedium, wie eine Harddisk, 
die an eine CPU angeschlossen ist und mit der das 
aufgezeichnete Programm unmittelbar ausgeführt 
wird, sondern auch ein Aufzeichnungsmedium, wie 
eine CD-ROM, das ein Programm aufzeichnet, um 
nach dessen Installation auf einer Harddisk ausge-
führt zu werden. Ein Programm beinhaltet hier nicht 
nur ein Programm, das unmittelbar ausgeführt wer-
den kann, sondern auch ein Quellformatprogramm, 
komprimiertes Programm und ein verschlüsseltes 
Programm.

[0022] Merkmale, andere Ziele, Anwendungen und 
Auswirkungen der vorliegenden Erfindung werden 
durch Bezugnahme auf die Ausführungsformen und 
Zeichnungen verdeutlicht.

[0023] Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0024] Fig. 1 ist eine Zeichnung, die eine Anzeige-
steuereinrichtung entsprechend einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung darstellt;

[0025] Fig. 2 ist eine Zeichnung, die eine allgemei-
ne Anordnung der Anzeigesteuereinrichtung 2 ent-
sprechend zur ersten Ausführungsform darstellt;

[0026] Fig. 3 ist eine Zeichnung, die eine Hardware-
anordnung darstellt, wenn die Anzeigesteuereinrich-
tung in Fig. 2 in einen digitalen Rundfunkempfänger 
eingesetzt wird;

[0027] Fig. 4 ist eine Zeichnung, die Einzelheiten ei-
nes AV-Dekoders darstellt;

[0028] Fig. 5 ist eine Zeichnung, die ein Beispiel 
des Definierens eines Anzeigebereichs darstellt;

[0029] Fig. 6 ist eine Zeichnung, die den Inhalt einer 
Anzeigebereichs-Definitionstabelle zeigt;

[0030] Fig. 7 ist eine Zeichnung, die den Inhalt einer 
Erfassungsstatus-Speichertabelle zeigt;

[0031] Fig. 8 ist ein Flussdiagramm, das ein Erfas-
sungsanforderungs-Verarbeitungsteil eines Anzeige-
steuerprogramms entsprechend der ersten Ausfüh-
rungsform zeigt;

[0032] Fig. 9 ist ein Beispiel einer Bildschirmanzei-
ge auf einem Fernsehgerät 36;

[0033] Fig. 10 ist ein Beispiel einer Bildschirmanzei-
ge von einer Vielzahl von Anwendungen;

[0034] Fig. 11 ist ein Flussdiagramm, das ein Frei-
gabeanforderungs-Verarbeitungsteil des Anzeige-
steuerprogramms entsprechend der ersten Ausfüh-
rungsform zeigt;

[0035] Fig. 12 ist eine Zeichnung, die eine grundle-
gende Hardwarekonfiguration der Anzeigesteuerein-
richtung entsprechend der Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung darstellt;

[0036] Fig. 13 ist eine Zeichnung, die eine allgemei-
ne Konfiguration der Anzeigesteuereinrichtung 2 ent-
sprechend der zweiten Ausführungsform darstellt;

[0037] Fig. 14 ist eine Zeichnung, die ein Beispiel 
der Anzeigebereichsdefinition darstellt;

[0038] Fig. 15 ist eine Zeichnung, die den Inhalt ei-
ner Anzeigebereich-Definitionstabelle darstellt;

[0039] Fig. 16 ist eine Zeichnung, die den Inhalt ei-
ner Erfassungsstatus-Speichertabelle darstellt;

[0040] Fig. 17 ist eine Zeichnung, die den Inhalt ei-
ner Koexistenzbeziehungstabelle darstellt;

[0041] Fig. 18 ist ein Flussdiagramm, das einen Er-
fassungsanforderungs-Verarbeitungsteil eines An-
zeigesteuerprogramms entsprechend der zweiten 
Ausführungsform zeigt;

[0042] Fig. 19 ist ein Beispiel einer Anzeige eines 
Programmverzeichnisses auf einem Bildschirm;

[0043] Fig. 20 ist ein Flussdiagramm, das einen 
Überwachungs-Verarbeitungsteil des Anzeigesteuer-
programms entsprechend der zweiten Ausführungs-
form zeigt;

[0044] Fig. 21 ist ein Beispiel einer Anzeige eines 
Programmverzeichnisses und einer Wettervorhersa-
ge;

[0045] Fig. 22 ist ein Flussdiagramm, das einen 
Überwachungs-Verarbeitungsteil des Anzeigesteuer-
programms entsprechend der zweiten Ausführungs-
form zeigt;

[0046] Fig. 23 ist eine Zeichnung, die den Inhalt ei-
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ner Anzeigebereich-Prioritätstabelle zeigt;

[0047] Fig. 24 ist ein Flussdiagramm, das einen Er-
fassungsanforderungs-Verarbeitungsteil eines An-
zeigesteuerprogramms entsprechend der dritten 
Ausführungsform zeigt;

[0048] Fig. 25 ist ein Beispiel der Anzeigebereichs-
definition auf einem Bildschirm;

[0049] Fig. 26 ist eine Zeichnung, die eine Koexis-
tenzbeziehungstabelle zeigt;

[0050] Fig. 27 ist eine Zeichnung, die eine Anzeige-
bereich-Prioritätstabelle zeigt;

[0051] Fig. 28 ist ein Flussdiagramm eines Pro-
gramms zur Anzeigeverarbeitung;

[0052] Fig. 29 ist eine Zeichnung, die ein Beispiel 
eines Bildschirms zeigt, wenn der Anzeigebereich für 
eine dringende Anzeige mit hoher Priorität erstellt 
wird;

[0053] Fig. 30 ist eine Zeichnung, die den Inhalt ei-
ner Verarbeitungseinheits-Prioritätstabelle zeigt;

[0054] Fig. 31 ist ein Flussdiagramm, das eine 
Erfassungsanforderungsverarbeitung eines Anzeige-
steuerprogramms entsprechend der vierten Ausfüh-
rungsform zeigt;

[0055] Fig. 32 ist eine Zeichnung, die eine allgemei-
ne Konfiguration der Anzeigesteuereinrichtung 2 ent-
sprechend der fünften Ausführungsform zeigt;

[0056] Fig. 33 ist eine Zeichnung, die den Inhalt ei-
ner Abhängigkeitsbeziehungstabelle zeigt;

[0057] Fig. 34 ist ein Flussdiagramm, das einen Er-
fassungsanforderungs-Verarbeitungsteil von einem 
Anzeigesteuerprogramm entsprechend der fünften 
Ausführungsform zeigt;

[0058] Fig. 35 ist eine Zeichnung, die den Inhalt ei-
ner Erfassungsstatus-Speichertabelle zeigt;

[0059] Fig. 36 ist eine Zeichnung, die eine allgemei-
ne Konfiguration der Anzeigesteuereinrichtung 2 ent-
sprechend der sechsten Ausführungsform zeigt;

[0060] Fig. 37 ist eine Zeichnung, die den Inhalt ei-
ner Betriebsmittel-Verfügbarkeits-Tabelle zeigt;

[0061] Fig. 38 ist eine Zeichnung, die den Inhalt ei-
ner Betriebsmittel-Nutzungs-Tabelle zeigt;

[0062] Fig. 39 ist ein Flussdiagramm, das einen Er-
fassungsanforderungs-Verarbeitungsteil von einem 
Anzeigesteuerprogramm entsprechend der sechsten 

Ausführungsform zeigt;

[0063] Fig. 40 ist ein Beispiel einer Anzeige auf ei-
nem Bildschirm;

[0064] Fig. 41 ist ein Flussdiagramm, das einen Er-
fassungsanforderungs-Verarbeitungsteil von einem 
Anzeigesteuerprogramm entsprechend der siebten 
Ausführungsform zeigt;

[0065] Fig. 42 ist ein Flussdiagramm, das einen 
Freigabeanforderungs-Verarbeitungsteil von dem 
Anzeigesteuerprogramm entsprechend der siebten 
Ausführungsform zeigt;

[0066] Fig. 43 ist eine Zeichnung, die ein Beispiel 
eines gespeicherten Inhaltes in einer Erfassungswar-
tetabelle zeigt;

[0067] Fig. 44 ist ein Flussdiagramm, das einen Teil 
einer Verarbeitungserfassungsanforderung im War-
testatus des Anzeigesteuerprogramms entsprechend 
der siebten Ausführungsform zeigt;

[0068] Fig. 45 ist eine Zeichnung, die eine allgemei-
ne Konfiguration einer Anzeigesteuereinrichtung ent-
sprechend der achten Ausführungsform darstellt;

[0069] Fig. 46 ist ein Beispiel eines Anzeigebe-
reich-Definitionsbeispiels;

[0070] Fig. 47 ist eine Zeichnung, die eine Anzeige-
bereich-Definitionstabelle zeigt;

[0071] Fig. 48 ist eine Zeichnung, die eine Erfas-
sungsrecht-Informationstabelle zeigt;

[0072] Fig. 49 ist ein Flussdiagramm, das einen Er-
fassungsanforderungs-Verarbeitungsteil von einem 
Anzeigesteuerprogramms entsprechend der achten 
Ausführungsform zeigt; und

[0073] Fig. 50 ist eine Zeichnung, die eine Erfas-
sungsrecht-Informationstabelle zeigt.

Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen 
Inhaltsverzeichnis

1. Anzeigesteuereinrichtung entsprechend einer 
Ausführungsform der Erfindung
2. Erste Ausführungsform
2.1 Allgemeine Konfiguration
2.2 Beispiel eines Einsatzes in einen digitalen 
Rundfunkempfänger
3. Zweite Ausführungsform
3.1 Allgemeine Konfiguration
3.2 Ausführungsform eingesetzt in einen digitalen 
Rundfunkempfänger
3.3 Handhabung einer Aufgabe, die eine ungülti-
ge Verarbeitung versucht hat
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4. Dritte Ausführungsform
4.1 Beispiel, wenn überlappte Bereiche nicht zu-
gelassen sind, um zu koexistieren
4.2 Beispiel, wenn überlappte Bereiche zugelas-
sen sind, um zu koexistieren
5. Vierte Ausführungsform
6. Fünfte Ausführungsform
7. Sechste Ausführungsform
8. Siebte Ausführungsform
9. Andere Ausführungsformen
10. Achte Ausführungsform
10.1 Allgemeine Konfiguration 
10.2 Beispiel, wenn eine Verarbeitungseinheit ei-
nem Anzeigebereich zugewiesen wird
10.3 Beispiel, wenn eine Vielzahl von Verarbei-
tungseinheiten einem Anzeigebereich zugewie-
sen werden

1. Anzeigesteuereinrichtung entsprechend verallge-
meinerter Ausführungsformen der Erfindung.

[0074] Fig. 1 zeigt eine verallgemeinerte Konfigura-
tion der Anzeigesteuereinrichtung 2 als eine Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung. Die Anzeige-
steuereinrichtung 2 weist ein Anzeigebereich-Verwal-
tungsmittel 4 und ein Anzeigebereich-Speichermittel 
6 auf. Das Anzeigebereich-Speichermittel 6 speichert 
Definitionen einer Vielzahl von Anzeigebereichen, 
welche auf einem Bildschirm von der Anzeigeeinrich-
tung 8 eingestellt werden. Zu dem Anzeigebe-
reich-Verwaltungsmittel 4 werden von einer Vielzahl 
von Verarbeitungseinheiten R1 – Rn zum Anzeigen 
Anzeigebereich-Erfassungsanforderungen gesen-
det. Das Anzeigebereich-Verwaltungsmittel 4 ent-
scheidet, ob die Benutzung des Anzeigebereichs für 
jede Verarbeitungseinheit gestattet ist, die Beziehung 
der Vielzahl von Anzeigebereichen berücksichtigend, 
die von jeder Verarbeitungseinheit R1 – Rn angefor-
dert werden. Jede Verarbeitungseinheit R1 – Rn führt 
für die Anzeigebereiche, für welche die Benutzung 
gestattet ist, eine Anzeigeverarbeitung aus.

[0075] Auf diese Weise benachrichtigt, nachdem 
jede Verarbeitungseinheit R1 – Rn eine Anzeigebe-
reich-Erfassungsanforderung sendet, das Anzeige-
bereich-Verwaltungsmittel 4 jede Verarbeitungsein-
heit R1 – Rn, ob eine Benutzung gestattet ist. Infolge-
dessen kann eine Anzeige auf einer Vielzahl von Be-
reichen von jeder Verarbeitungseinheit R1 – Rn ent-
sprechend gesteuert werden.

2. Erste Ausführungsform

2.1 Allgemeine Konfiguration

[0076] Fig. 2 zeigt eine allgemeine Konfiguration ei-
ner Anzeigesteuereinrichtung 2 als eine Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung. In dieser Aus-
führungsform ist das mit dem Anzeigebereich-Ver-
waltungsmittel 4 verbundene Erfassungsstatus-Spei-

chermittel 10 angeordnet. Das Erfassungssta-
tus-Speichermittel 10 speichert den Erfassungssta-
tus, korrelierend einen Anzeigebereich und Aufgaben 
T1 – Tn, welche Verarbeitungseinheiten sind, die den 
Anzeigebereich erfasst haben. Wenn eine Anzeige-
bereich-Erfassungsanforderung von einer der Aufga-
ben T1 – Tn erhalten wird, beurteilt das Anzeigebe-
reich-Verwaltungsmittel 4 aufgrund des Speicherin-
haltes des Erfassungsstatus-Speichermittels 10, ob 
der Anzeigebereich von einer anderen Aufgabe er-
fasst wurde. Wenn der Anzeigebereich von einer an-
deren Aufgabe erfasst wurde, wird der Aufgabe die 
Benutzung des Anzeigebereichs nicht gestattet. 
Wenn der Anzeigebereich nicht von einer anderen 
Aufgabe erfasst wurde, wird der Aufgabe die Benut-
zung des Anzeigebereichs gestattet.

2.2 Beispiel der Anwendung für digitale Rundfunk-
empfänger

[0077] Fig. 3 zeigt eine Hardwarekonfiguration, 
wenn die in Fig. 2 gezeigte Anzeigesteuereinrichtung 
in einem digitalen Rundfunkempfänger eingesetzt 
wird. In diesem Beispiel ist jede in Fig. 2 gezeigte 
Funktion durch eine CPU 12 implementiert.

[0078] Im digitalen Satellitenrundfunk und digitalen 
Bodenwellenrundfunk wird eine Vielzahl von Diens-
ten gebündelt und als ein Transportdatenstrom ge-
sendet. Die von einer Antenne 38 aufgefangene Ra-
diowelle wird zu einem Tuner 30 gesendet. Der Tuner 
30 selektiert und demoduliert den Transportdaten-
strom, der den gewünschten Dienst trägt, gemäß der 
Steuerung durch die CPU 12. Der demodulierte 
Transportdatenstrom wird zu einem Transportdeko-
der (TS-Dekoder) 32 gesendet. Der Transportdeko-
der 32 selektiert den gewünschten Dienst aus dem 
Transportdatenstrom gemäß der Steuerung durch 
die CPU 12 und gibt ihn an einen Audio-Video-Deko-
der (AV-Dekoder) 34 aus. Der AV-Dekoder empfängt 
die Daten, dekomprimiert die komprimierten Daten, 
führt eine D/A-Wandlung aus und gibt Bildaustast-
synchronsignale (video composite signals) (z.B. NT-
SC-Signale) aus.

[0079] Fig. 4 zeigt Details des AV-Dekoders 34. Der 
Dekomprimierungsschaltkreis 41 dekomprimiert die 
Ausgabe von dem TS-Dekoder 32 und sendet sie an 
ein Video-RAM 42. Im Datenrundfunk wird der Anzei-
geinhalt durch Überschreiben des V-RAM 42 durch 
die CPU 12 gesteuert. Ein Signalgemisch-Erzeu-
gungsschaltkreis 44 wandelt den Inhalt von dem 
V-RAM 42 von digital nach analog um, um ihn so in 
Bildaustastsynchronsignale umzuwandeln.

[0080] Bezugnehmend auf Fig. 3 empfängt ein 
Fernsehgerät 36, welches eine Anzeigeeinrichtung 
ist, die Bildaustastsynchronsignale und gibt Bilder 
und Ton aus. Ein Modem 17, welches ein Kommuni-
kationssteuerschaltkreis ist, wird für die Kommunika-
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tion mit der Außenwelt mittels Telefonleitungen be-
nutzt.

[0081] Die CPU 12 steuert die oben erwähnte Emp-
fangsverarbeitung gemäß einem Stationsauswahl-
programm, das in einem ROM 16 gespeichert ist. Die 
CPU 12 beurteilt, welcher Dienst zu empfangen ist, 
basierend auf der Eingabe durch den Benutzer, was 
über eine Befehlseingabesektion (operation Input 
section) 40 eingegeben wird. Die Befehlseingabe-
sektion 40 kann ein Empfangsteil einer Fernsteue-
rung (nicht dargestellt) oder können auf dem Empfän-
gerhauptteil befindliche Bedientasten sein.

[0082] Zusätzlich zum Stationsauswahlprogramm 
wurden im ROM 16 solche Aufgaben wie eine Unter-
titelanwendung (caption application), eine Pro-
grammplananwendung (program schedule applicati-
on), eine Programmreservierungsanwendung, eine 
Datenempfangsanwendung und eine Systemeinstel-
lungsanwendung aufgezeichnet. Im ROM 16 wurden 
ebenfalls ein Anzeigesteuerprogramm und eine An-
zeigebereich-Definitionstabelle aufgezeichnet. Ein 
Arbeitsspeicher 14 arbeitet als ein Arbeitsbereich der 
CPU 12.

[0083] Fig. 5 zeigt ein Beispiel der Anzeigebereich-
definition auf dem Bildschirm des Fernsehgerätes 36. 
In dieser Ausführungsform ist jeder Anzeigebereich 
E1 – E3 definiert, um nicht miteinander zu überlap-
pen. Im ROM 16 wurde eine Anzeigebereich-Definiti-
onstabelle (Anzeigebereich-Speichermittel) zur An-
zeige der Definitionen von jedem Anzeigebereich E1 
– E3 aufgezeichnet, wie Fig. 6 zeigt. In dieser Aus-
führungsform sind die Koordinaten durch Anzeige-
punkte angezeigt, wo die obere linke Ecke des Bild-
schirmes (0, 0), die laterale Richtung X und die longi-
tudinale Richtung Y ist. Die untere rechte Ecke ist 
(679, 339).

[0084] Der Arbeitsspeicher 14 besitzt eine Erfas-
sungsstatus-Speichertabelle zum Aufzeichnen des 
Erfassungsstatus, welcher jeden Bereich E1 – E3 
korreliert, und Aufgaben, welche jeden Bereich er-
fasst haben, wie Fig. 7A zeigt.

[0085] Fig. 8 zeigt ein Flussdiagramm von einem 
Erfassungsanforderungs-Verarbeitungsteil (Anzeige-
bereich-Verwaltungsmittel) von dem Anzeigesteuer-
programm, das im ROM 16 aufgezeichnet ist. Mit Be-
zug auf dieses Flussdiagramm wird jetzt der Fall be-
schrieben, wenn eine Datenempfangsanwendung 
(Aufgabe T1) für den Anzeigebereich E2 eine Anzei-
geverarbeitung ausführt. Die Datenempfangsanwen-
dung ist eine Anwendung zum Empfang von Daten-
rundfunk (z.B. Wettervorhersagedaten) und zur Aus-
führung der auf diesen Daten basierenden Anzeige. 
Als erstes sendet die Datenempfangsanwendung 
eine Anforderung zur Erfassung des Anzeigebe-
reichs E2 an die CPU 12. Die CPU 12 empfängt diese 

Anforderung und startet das in Fig. 8 gezeigte Anzei-
gesteuerprogramm (Schritt S201).

[0086] Dann liest die CPU 12 in dem Arbeitsspei-
cher 14 die Anzeigeaufgabe-Speichertabelle und er-
fasst von dem angeforderten Anzeigebereich E2 ei-
nen Benutzungsstatus (Schritt S202). Basierend auf 
dem erhaltenen Status beurteilt die CPU 12, ob der 
angeforderte Anzeigebereich E2 von einer anderen 
Anwendung (Aufgabe) erfasst wurde (Schritt S203). 
Hier wurde der Anzeigebereich E2 von einer anderen 
Anwendung nicht erfasst, wie Fig. 7A zeigt. Daher 
schreitet die Verarbeitung zu Schritt S204 fort.

[0087] In Schritt S204 wird die Datenempfangsan-
wendung (Aufgabe T1) entsprechend dem Anzeige-
bereich E2 der Anzeigeaufgabe-Speichertabelle ge-
speichert. Fig. 7B zeigt die Anzeigeaufgabe-Spei-
chertabelle nach dem Speichern der Aufgabe T1.

[0088] Dann benachrichtigt die CPU 12 die Daten-
empfangsanwendung (Aufgabe T1), um die Benut-
zung des angeforderten Anzeigebereichs E2 zu ge-
statten. Auf diese Weise erfasst die Datenempfangs-
anwendung (Aufgabe 1) ein Anzeigerecht für den An-
zeigebereich E2. Die Datenempfangsanwendung, 
welche den Anzeigebereich E2 erfasst hat, führt für 
den Bereich eine Anzeigeverarbeitung aus. Mit ande-
ren Worten überschreibt die CPU 12 das V-RAM 42
basierend auf dem empfangenen Inhalt des Daten-
rundfunks gemäß der Datenempfangsanwendung 
und zeigt Datenübertragung an, wie in Fig. 9 gezeigt 
ist.

[0089] Ein Fall wird erläutert, wenn eine Programm-
verzeichnisanwendung (Aufgabe T3) eine Erfassung 
in dem Anzeigebereich E2 wieder in dem obigen Sta-
tus anfordert. Die Programmverzeichnisanwendung 
ist eine Anwendung zum Empfang und zur Anzeige 
eines elektronischen Programmverzeichnisses 
(EPG). Auch in diesem Fall wird das in Fig. 8 gezeig-
te Anzeigesteuerprogramm durch die Erfassungsan-
forderung von der Programmverzeichnisanwendung 
(Aufgabe T3) gestartet (Schritt S201). Die CPU 12 er-
kennt, dass der angeforderte Anzeigebereich E2 von 
der Datenempfangsanwendung (Aufgabe 1) bereits 
erfasst wurde auf der Erfassungsstatus-Speicherta-
belle basierend (siehe Fig. 7B). Daher schreitet die 
Verarbeitung von Schritt S203 zu Schritt S207. In die-
ser Ausführungsform ist es zwei Anwendungen nicht 
gestattet, den selben Anzeigebereich zu benutzen, 
und so benachrichtigt die CPU 12 die Programmver-
zeichnisanwendung (Aufgabe T3), dass der Anzeige-
bereich E2 nicht erfasst werden kann (Schritt S207). 
Die Programmverzeichnisanwendung (Aufgabe T3) 
empfängt diese Mitteilung und wählt aus, ob zu war-
ten ist, bis der Anzeigebereich E2 freigegeben ist, 
oder ob eine Erfassung von einem anderen Anzeige-
bereich anzufordern oder ob eine Anzeige zu diesem 
Zeitpunkt zu unterlassen ist.
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[0090] Fig. 10 zeigt ein Beispiel der Bildschirman-
zeige, wenn die Programmverzeichnisanwendung ei-
nen Anzeigebereich E3 zum Erfassen anfordert und 
eine Programmreservierungsanwendung einen An-
zeigebereich E1 zum Erfassen anfordert in dem obi-
gen Status. Entsprechend dieser Ausführungsform 
ist jeder Anwendung die Benutzung von einem Anzei-
gebereich gestattet, so dass kein Durcheinander ver-
ursacht wird, z.B. durch Überlappung einer Anzeige 
durch jede Anwendung, daher kann eine Anzeige von 
einer Vielzahl von Anwendungen passend ausge-
führt werden, wie in Fig. 10 gezeigt ist.

[0091] Wenn die obige Datenempfangsanwendung 
(Aufgabe T1), welche den Anzeigebereich E2 erfasst 
hat, die Anzeigeverarbeitung auf dem Anzeigebe-
reich beendet, fordert die Datenempfangsanwen-
dung (Aufgabe T1) eine Freigabe des Anzeigebe-
reichs E2 bei der CPU 12 an. Fig. 11 zeigt ein Fluss-
diagramm von einem Verarbeitungsprogramm (An-
forderungsfreigabeverarbeitung) in diesem Fall. Die 
CPU 12 empfängt die Freigabeanforderung und star-
tet die in Fig. 11 gezeigte Verarbeitung (Schritt 
S301). Zuerst erhält die CPU 12 den Arbeitsstatus 
des Anzeigebereichs E2, für welchen eine Freigabe 
angefordert wurde, von der Erfassungsstatus-Spei-
chertabelle (Schritt S302). Weil der Inhalt von der Er-
fassungsstatus-Speichertabelle zu diesem Zeitpunkt 
wie in Fig. 7B gezeigt ist, erkennt die CPU 12, dass 
der Anzeigebereich E2 von der Datenempfangsan-
wendung (Aufgabe T1) erfasst wurde.

[0092] Dann beurteilt die CPU 12, ob die Aufgabe, 
welche die Freigabe angefordert hat, den Anzeigebe-
reich tatsächlich erfasst hat. Dieser Beurteilung wird 
zugrunde gelegt, ob die Aufgabe, welche die Freiga-
be von dem Anzeigebereich angefordert hat, mit der 
Aufgabe, welche den Anzeigebereich erfasst hat, 
übereinstimmt (Schritt S303). Diese Beurteilung wird 
gemacht, um eine Aufgabe, welche den Anzeigebe-
reich nicht erfasst hat, davon abzuhalten, eine unzu-
lässige Freigabe anzufordern. Wenn die Aufgaben in 
Schritt S303 nicht übereinstimmen, wird der Anzeige-
bereich nicht freigegeben und der Ausfall der Freiga-
be wird an die Aufgabe gemeldet, welche die Freiga-
be angefordert hat (Schritt S307).

[0093] Weil die Datenempfangsanwendung (Aufga-
be T1), welche eine Freigabe des Anzeigebereichs 
E2 angefordert hat, hier tatsächlich den Anzeigebe-
reich E2 angefordert hat, schreitet die Verarbeitung 
zu Schritt S304. Im Schritt S304 wird die Aufgabe T1, 
welche in der Erfassungsstatus-Speichertabelle ent-
sprechend dem Anzeigebereich E2 gespeichert war, 
gelöscht.

[0094] Als Folge wird der Inhalt der Erfassungssta-
tus-Speichertabelle zu dem in Fig. 7A gezeigten Sta-
tus. Folglich kann, wenn eine neue Erfassungsanfor-
derung für den Anzeigebereich E2 empfangen wird, 

die Benutzung gestattet werden.

[0095] Nach dem Löschen der Aufgabe von der Er-
fassungsstatus-Speichertabelle benachrichtigt die 
CPU 12 die Datenempfangsanwendung (Aufgabe 
T1), dass der Bereich freigegeben ist (Schritt S305).

[0096] In der obigen Ausführungsform, wenn Anzei-
gebereich-Erfassungsanforderungen von einer Viel-
zahl von Anwendungen (Aufgaben) empfangen wer-
den, wird beurteilt, ob die Anzeigebereiche in Abhän-
gigkeit von der Erfassungsanforderung die selben 
Bereiche sind, und wenn sie es sind, dann wird der 
Anwendung gestattet, den Anzeigebereich zu benut-
zen, welche die Erfassung als erste angefordert hat. 
Mit anderen Worten, wenn eine Vielzahl von Aufga-
ben eine Erfassung für den selben Anzeigebereich 
anfordert, wird entschieden, dass eine Koexistenz 
unmöglich ist, und wenn die Aufgaben für eine Erfas-
sung unterschiedliche Bereiche anfordern, dann wird 
entschieden, dass eine Koexistenz möglich ist.

3. Zweite Ausführungsform

3.1 Allgemeine Konfiguration

[0097] Fig. 13 zeigt eine allgemeine Konfiguration 
einer Anzeigesteuereinrichtung 2 gemäß der zweiten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. In die-
ser Ausführungsform ist ein Koexistenzbezie-
hungs-Speichermittel 20 angeordnet. Das Koexis-
tenzbeziehungs-Speichermittel 20 speichert die Koe-
xistenzbeziehungsinformation, um anzuzeigen, ob 
eine Vielzahl von Anzeigebereichen koexistieren 
kann. Das Anzeigebereich-Verwaltungsmittel 4 beur-
teilt, ob die von den Erfassungsanforderungen von je-
der Verarbeitungseinheit R1 – Rn erwünschten An-
zeigebereiche koexistieren können basierend auf der 
Koexistenzbeziehungsinformation des Koexistenz-
beziehungs-Speichermittels 20. Wenn eine Koexis-
tenz unmöglich ist, wird der Verarbeitungseinheit, 
welche die Erfassung zuerst angefordert hat, eine 
Benutzung des Anzeigebereichs gestattet.

[0098] Ein Anzeigeverarbeitungs-Überwachungs-
mittel 22 beurteilt, ob jede Anzeigeverarbeitung von 
jeder Verarbeitungseinheit R1 – Rn für einen Anzei-
gebereich ist, wo eine Benutzung von jeder Anzeige-
verarbeitung gestattet ist. Wenn die Anzeigeverarbei-
tung für einen Anzeigebereich ist, wo eine Benutzung 
nicht gestattet ist, wird die Anzeigeverarbeitung nicht 
akzeptiert.

[0099] In der ersten Ausführungsform entspricht 
eine Aufgabe einer Verarbeitungseinheit. In der zwei-
ten Ausführungsform wird jedoch der Fall erläutert, 
wo eine Verarbeitungseinheit R1 eine Vielzahl von 
Aufgaben T11 – Tlm beinhaltet. Zum Beispiel beinhal-
tet eine Programmverzeichnisanwendung als eine 
Verarbeitungseinheit drei Aufgaben, das ist, 1) Auf-
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gabe 1, welche abhängig von der Situation eine Be-
fehlseingabe von einer Befehlseingabesektion 40 an 
Aufgabe 2 oder Aufgabe 3 sendet, 2) Aufgabe 2, wel-
che das Programmverzeichnis auf einem Bildschirm 
anzeigt, und 3) Aufgabe 3, welche die Einzelheiten 
des Programms auf einem Bildschirm anzeigt.

[0100] Eine Anzeigebereich-Erfassungsanforde-
rung wird von jeder Verarbeitungseinheit R1- Rn ge-
sendet und eine Benutzung wird für jede Verarbei-
tungseinheit R1 – Rn gestattet. Eine Erfassungsan-
forderung kann von jeder Verarbeitungseinheit R1 –
Rn unabhängig gesendet werden, oder von einer be-
stimmten Aufgabe von jeder Verarbeitungseinheit R1 
– Rn als ein Repräsentant der Verarbeitungseinheit 
gesendet werden. Letzterer Fall wird unten erläutert.

3.2 In einem digitalen Rundfunkempfänger einge-
setzte Ausführungsform

[0101] Der Fall wird erläutert, wenn die Anzeige-
steuereinrichtung 2 in Fig. 13 in einem digitalen 
Rundfunkempfänger eingesetzt wird. Die Hardware-
konfiguration ist die gleiche wie in Fig. 3. Jedoch ist 
im ROM 16 auch eine Koexistenzbeziehungsinfor-
mation aufgezeichnet, zusätzlich zu Definitionen der 
Anzeigebereiche und dem Anzeigesteuerprogramm.

[0102] Fig. 14 zeigt die Definitionen der Anzeigebe-
reiche in dieser Ausführungsform. In dieser Ausfüh-
rungsform sind der Anzeigebereich E1 für den ge-
samten Bildschirm, der Anzeigebereich E2 für die lin-
ke Hälfte, der Anzeigebereich E3 für die rechte Hälf-
te, der Anzeigebereich E4 für die obere Hälfte und 
der Anzeigebereich E5 für die untere Hälfte definiert. 
Dieser Definitionsinhalt ist im ROM 16 als eine Anzei-
gebereich-Definitionstabelle, wie in Fig. 15 gezeigt, 
gespeichert. Der Arbeitsspeicher 14 speichert auch, 
wie Fig. 16 zeigt, die Erfassungsstatus-Speicherta-
belle, welche die Korrespondenz zwischen einem 
Anzeigebereich und der Verarbeitungseinheit, wel-
che diesen Bereich erfasst, angibt. In dieser Ausfüh-
rungsform ist einer Verarbeitungseinheit eine Ord-
nungsnummer zugeordnet, welche angezeigt werden 
darf, wie später erwähnt wird. Diese Ordnungsnum-
mer ist ebenfalls in der Erfassungsstatus-Speicherta-
belle gespeichert.

[0103] Fig. 17 zeigt die im ROM 16 gespeicherte 
Koexistenzbeziehungstabelle. In dieser Ausfüh-
rungsform können Bereiche nicht koexistieren, wenn 
sie überlappen. In Fig. 17 sind Anzeigebereiche, wel-
che nicht koexistieren können, für jeden Anzeigebe-
reich aufgezeichnet, aber Anzeigebereiche, welche 
koexistieren können, können aufgezeichnet sein.

[0104] Fig. 18 zeigt ein Flussdiagramm des im 
ROM 16 aufgezeichneten Erfassungsanforde-
rungs-Verarbeitungsteils des Anzeigesteuerpro-
gramms. Eine Verarbeitung wird erklärt, wenn die 

Verarbeitungseinheit R2 eine Erfassung des Anzei-
gebereich E3 anfordert, während der Anzeigebereich 
E2 von der Verarbeitungseinheit R1 erfasst wurde, 
wie in Fig. 16B gezeigt ist. In dieser Erklärung wird 
angenommen, dass die Verarbeitungseinheit R1 die 
Programmverzeichniswendung und die Verarbei-
tungseinheit R2 die Datenempfangsanwendung ist. 
In diesem Fall führt die Programmverzeichniswen-
dung, welche die Verarbeitungseinheit R1 ist, gerade 
eine Anzeige in dem Anzeigebereich E2 aus, wie in 
Fig. 19 gezeigt ist.

[0105] Wenn die Erfassungsanforderung von der 
Aufgabe T21 (z.B. eine Aufgabe, um den Inhalt von 
Datenrundfunk auf einem Bildschirm anzuzeigen) 
empfangen wird, welche die Datenempfangsanwen-
dung (Verarbeitungseinheit R2) darstellt, startet die 
CPU 12 die in Fig. 18 gezeigte Verarbeitung (Schritt 
S401). Dann sieht die CPU 12 in der Erfassungssta-
tus-Speichertabelle nach und erhält Daten darüber, 
welche Verarbeitungseinheit jeden Anzeigebereich 
erfasst hat (Schritt S402). In diesem Fall wurde der 
Anzeigebereich E2 von der Programmverzeichnisan-
wendung (Verarbeitungseinheit R1) erfasst und die 
anderen Anzeigebereiche sind offen.

[0106] Dann erhält die CPU 12, nachsehend in der 
Koexistenzbeziehungstabelle in Fig. 17, Daten über 
Bereiche, welche mit dem durch die Datenempfangs-
anwendung (Verarbeitungseinheit R2) angeforderten 
Anzeigebereich E3 nicht koexistieren können (Schritt 
S403). In diesem Fall sind die Anzeigebereiche E1, 
E4 und E5 die Bereiche, welche nicht koexistieren 
können.

[0107] Dann beurteilt die CPU 12, ob der Anzeige-
bereich E3, für den eine Erfassung angefordert ist, 
von einer anderen Verarbeitungseinheit erfasst wur-
de. Ebenso beurteilt die CPU 12, ob einer der Anzei-
gebereiche E1, E4 und E5, welche mit dem angefor-
derten Anzeigebereich E3 nicht koexistieren können, 
von einer anderen Verarbeitungseinheit erfasst wur-
de. Wenn einer dieser Bereiche E3, E1, E4 und E5 
von einer anderen Verarbeitungseinheit erfasst wur-
de, sendet die CPU 12 eine Erfassungsfehlernach-
richt an die Aufgabe, welche die Anforderung gesen-
det hat (Schritt S408).

[0108] In diesem Fall sind alle Anzeigebereiche E3, 
E1, E4 und E5 offen, somit schreitet die Verarbeitung 
zu Schritt S405. In Schritt S405 werden die Verarbei-
tungseinheit R2 und die Ordnungsnummer entspre-
chend dem Anzeigebereich E3 in der Erfassungssta-
tus-Speichertabelle (siehe Fig. 16C) gespeichert. 
Die CPU 12 sendet die Ordnungsnummer an die die 
Datenempfangsanwendung (Verarbeitungseinheit 
R2) repräsentierende Aufgabe T21, um zu benach-
richtigen, dass eine Benutzung des Anzeigebereichs 
gestattet ist (Schritt S406). Die Aufgabe T21 emp-
fängt die Ordnungsnummer und benachrichtigt die 
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anderen zur Datenempfangsanwendung (Verarbei-
tungseinheit R2) gehörenden Aufgaben T22 – T2n 
(z.B. eine Aufgabe, um das Hauptmenü anzuzeigen, 
und eine Aufgabe, um das Untermenü anzuzeigen), 
dass die Benutzung des Anzeigebereichs E3 mit der 
Ordnungsnummer gestattet ist. Auf diese Weise wird 
eine Benutzung des Anzeigebereichs E3 für die Da-
tenempfangsanwendung (Verarbeitungseinheit R2) 
gestattet. In dieser Ausführungsform wird eine Ord-
nungsnummer generiert und zugewiesen, die Datum 
und Zeit beinhaltet, wann eine Benutzung gestattet 
ist. In diesem Fall wird die Ordnungsnummer 
„3205151307" als Bereichsnummer „3", Verarbei-
tungseinheitsnummer „2", Monat „05", Tag „15", 
Stunde „13" und Minute „07" generiert. Die Ord-
nungsnummer kann durch eine andere Verschlüsse-
lungsverarbeitung generiert werden.

[0109] In dieser Ausführungsform wird überwacht, 
ob die von jeder Aufgabe, die zu jeder Verarbeitungs-
einheit gehört, gesendeten Anzeigeverarbeitungsan-
weisungen für den Anzeigebereich sind, für den eine 
Benutzung gestattet ist. Fig. 20 zeigt ein Flussdia-
gramm des Überwachungsverarbeitungsprogramms 
(Anzeigeverarbeitungs-Überwachungsmittel). Eine 
Überwachung der Anzeigeverarbeitung durch die zur 
Datenempfangsanwendung (Verarbeitungseinheit 
R2) gehörenden Aufgabe T22, welche den Anzeige-
bereich E3 erhalten hat, wird unten erläutert.

[0110] Die Aufgabe T22 der Datenempfangsanwen-
dung meldet den anfordernden Anzeigebereich E3, 
die zugewiesene Ordnungsnummer „3205151307"
und den Anzeigeinhalt (z.B. „gerade Linie, x1 = 10, y1 
= 20, x2 = 10, y2 = 80") an die CPU 12. Dies empfan-
gend startet die CPU 12 die Verarbeitung in Fig. 20
(Schritt S501). Zuerst sieht die CPU 12 in der Erfas-
sungsstatus-Speichertabelle in Schritt S502 nach 
und erkennt, dass die Ordnungsnummer des Anzei-
gebereichs E3 „3205151307" ist (siehe Fig. 16C). 
Dann beurteilt die CPU 12, ob die durch die Aufgabe 
T22 angezeigte Ordnungsnummer, welche eine An-
zeigeverarbeitung angefordert hat, und die Ord-
nungsnummer der Erfassungsstatus-Speichertabelle 
übereinstimmen (Schritt S503).

[0111] Wenn sie nicht übereinstimmen führt die 
CPU 12 hinsichtlich dessen eine Anzeigeverarbei-
tung nicht aus, dass die Aufgabe, die zu einer Verar-
beitungseinheit gehört, welcher eine Benutzung des 
Anzeigebereichs nicht gestattet ist, eine ungültige 
Anzeigeverarbeitung versucht. Mit anderen Worten 
wird der Anzeigeinhalt nicht angezeigt.

[0112] In diesem Fall stimmt die Ordnungsnummer 
„3205151307" überein, dann beurteilt die CPU 12 die 
Anzeigeverarbeitungsanforderung als gültig und führt 
die Anzeigeverarbeitung für den Anzeigebereich E3 
aus (Schritt S504). Als Folge wird der Anzeigeinhalt 
angezeigt. Diese Anzeigeverarbeitung kann durch 

die CPU 12 oder durch eine andere CPU oder Schalt-
kreis ausgeführt werden.

[0113] Auf diese Weise benutzt die Programmver-
zeichnisanwendung den Bereich E2 zur Linken und 
die Datenempfangsanwendung benutzt den Bereich 
E3 zur Rechten. Wenn die Programmverzeichnisan-
wendung eine Anzeigeverarbeitung für den Bereich 
E3 versucht oder wenn die Datenempfangsanwen-
dung eine Anzeigeverarbeitung für den Bereich E2 
versucht, wird dann die Anzeigeverarbeitung durch 
das Überwachungsverarbeitungsprogramm ge-
sperrt. Dadurch wird das Programm überwacht, um 
eine angemessene Anzeige durch Sperrung der An-
zeigeverarbeitung durch eine Aufgabe, die zu einer 
Verarbeitungseinheit gehört, welcher eine Benutzung 
des Anzeigebereichs nicht gestattet ist, aufrecht zu 
halten.

[0114] Als Nächstes wird der Fall erläutert, wenn die 
Untertitelanwendung (Verarbeitungseinheit R3) eine 
Erfassung des Anzeigebereichs E4 der oberen Hälfte 
anfordert, während der Anzeigebereich E2 der linken 
Hälfte von der Programmverzeichnisanwendung 
(Verarbeitungseinheit R1) (siehe Fig. 16B) erfasst 
wurde.

[0115] Wenn die Erfassungsanforderung empfan-
gen wird, startet die CPU 12 die in Fig. 18 gezeigte 
Verarbeitung (Schritt S401). Da eine andere Verar-
beitungseinheit den Anzeigebereich E2 erfasst hat, 
welche mit dem Anzeigebereich E4 in Schritt S404 
nicht koexistieren kann, schreitet die Verarbeitung zu 
Schritt S408. In Schritt S404 sendet die CPU 12 eine 
Erfassungsfehlermeldung an die Verarbeitungsein-
heit R3 zurück. Mit anderen Worten können der An-
zeigebereich E2 der linken Hälfte und der Anzeigebe-
reich E4 der oberen Hälfte in dieser Ausführungsform 
nicht koexistieren, da sie teilweise überlappen.

[0116] Im obigen Fall wird eine Ordnungsnummer 
einer zur Verarbeitungseinheit R3 gehörenden Auf-
gabe nicht zugewiesen, folglich kann eine Anzeige-
verarbeitung für den Anzeigebereich E4 nicht ausge-
führt werden. Sogar wenn eine Anzeigeverarbeitung 
versucht wird, wird die Anzeigeverarbeitung durch 
das in Fig. 20 gezeigte Überwachungsverarbeitungs-
programm gesperrt.

[0117] In dieser Ausführungsform wird eine Ord-
nungsnummer verschlüsselt, indem sie solche Ele-
mente wie Stunde und Minute enthält. Deshalb kann 
die Ordnungsnummer für jede Zuordnung unter-
schiedlich sein, sogar wenn eine Benutzung des glei-
chen Anzeigebereichs gestattet ist. In dem Fall des in 
Fig. 16C gezeigten Status wird z.B. eine von der für 
die Verarbeitungseinheit R1, das ist „2105151209", 
unterschiedliche Ordnungsnummer zugewiesen, 
wenn die Verarbeitungseinheit R1 den Anzeigebe-
reich E2 freigibt und der Verarbeitungseinheit R4 eine 
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Benutzung des Anzeigebereichs gestattet wird. Als 
Folge wird die Anzeigeverarbeitung gesperrt, sogar 
wenn eine zur Verarbeitungseinheit R1 gehörende 
Aufgabe eine Anzeigeverarbeitung für den Anzeige-
bereich E2 unter Benutzung der alten Ordnungsnum-
mer „2105151305" versucht.

3.3 Handhabung einer Aufgabe, die eine ungültige 
Verarbeitung versucht hat

[0118] In dem oben erwähnten Fall wird eine Anzei-
geverarbeitung von einer Aufgabe nicht ausgeführt, 
wenn die Ordnungsnummern nicht übereinstimmen. 
Wie Schritt S506 in Fig. 22 jedoch zeigt, kann eine 
nachträgliche Verarbeitung für die Verarbeitungsein-
heit völlig gesperrt sein, welche die Anzeigeverarbei-
tung angefordert hat. Mit anderen Worten wird in Be-
zug auf die Verarbeitungseinheit als eine Verarbei-
tungseinheit, welche eine ungültige Verarbeitung ver-
sucht hat, der Anzeigebereich, welcher von der Ver-
arbeitungseinheit erfasst wurde, zwangsläufig freige-
geben, werden Betriebsmittel, welche die Verarbei-
tungseinheit verwendet, zwangsweise freigegeben 
und Information über die Verarbeitungseinheit, die in 
der Kernroutine (kernel) aufgezeichnet ist, welche 
eine Aufgabensteuerung ausführt, wird gelöscht, um 
die Verarbeitungseinheit zu entfernen. Auf diese Wei-
se kann eine ungültige Verarbeitung durch eine un-
gültige Verarbeitungseinheit durch Entfernen der Ver-
arbeitungseinheit, welche eine ungültige Verarbei-
tung versucht hat, verhindert werden.

4. Dritte Ausführungsform

4.1. Beispiel, wenn überlappten Bereichen nicht ge-
stattet ist, zu koexistieren

[0119] Gemäß der oben genannten ersten Ausfüh-
rungsform und zweiten Ausführungsform, wenn eine 
Vielzahl von Verarbeitungseinheiten eine Erfassung 
von Anzeigebereichen anfordert, welche nicht koe-
xistieren können, wird der Verarbeitungseinheit ge-
stattet, welche eine Erfassungsanforderung zuerst 
gesendet hat, den Anzeigebereich zu benutzen. Aber 
es ist auch annehmbar, dass jedem Anzeigebereich 
eine Priorität zugeordnet wird und einer Verarbei-
tungseinheit, welche einen Anzeigebereich, der die 
höchste Priorität besitzt, unter der Vielzahl von Verar-
beitungseinheiten, welche eine Erfassung angefor-
dert haben, die Benutzung des Anzeigebereichs ge-
stattet wird.

[0120] Eine Ausführungsform, die diesen Verarbei-
tungstypus verwendet, wird unten erläutert. Wegen 
der einfacheren Erklärung wird die zweite in einem di-
gitalen Rundfunkempfänger eingesetzte Ausfüh-
rungsform im Wesentlichen zur Erklärung benutzt.

[0121] Im ROM 16 (Fig. 3) wurde eine Anzeigebe-
reich-Prioritätstabelle, wie in Fig. 23 gezeigt, aufge-

zeichnet. Die Anzeigebereich-Prioritätstabelle defi-
niert eine Priorität für jeden Anzeigebereich. In dieser 
Ausführungsform ist die Priorität umso höher, je klei-
ner die als Priorität zugeordnete Nummer ist.

[0122] Fig. 24 zeigt ein Flussdiagramm vom Erfas-
sungsanforderungs-Verarbeitungsteil des Anzeige-
steuerprogramms gemäß der vorliegenden Ausfüh-
rungsform. Die folgende Erklärung basiert auf dem 
Fall, wenn die Verarbeitungseinheit R3 eine Erfas-
sung vom Anzeigebereich E1 (gesamter Bereich) an-
fordert, während die Verarbeitungseinheit R1 den An-
zeigebereich E2 (Bereich der linken Hälfte) und die 
Verarbeitungseinheit R2 den Anzeigebereich E3 (Be-
reich der rechten Hälfte) erfasst hat, wie in Fig. 16C
gezeigt ist.

[0123] Wenn die Erfassungsanforderung von der 
Verarbeitungseinheit R3 erhalten wird, startet die 
CPU 12 die in Fig. 24 (Schritt S401) gezeigte Verar-
beitung. Dann beurteilt die CPU 12 gemäß der Erfas-
sungsstatus-Speichertabelle in Fig. 16C und der Ko-
existenzbeziehungstabelle in Fig. 17, ob der von der 
Verarbeitungseinheit R3 angeforderte Anzeigebe-
reich E1 mit den Bereichen koexistieren kann, welche 
bereits erfasst worden sind (Schritte S402, S403, 
5410). Weil der Anzeigebereich E1 mit dem Anzeige-
bereich E2 und dem Anzeigebereich E3 nicht koexis-
tieren kann, schreitet die Verarbeitung zu Schritt 
S411.

[0124] In Schritt S411 beurteilt die CPU 12 gemäß
der Anzeigebereich-Prioritätstabelle in Fig. 23, ob 
der neu angeforderte Anzeigebereich eine höhere 
Priorität als die Anzeigebereiche besitzt, welche er-
fasst wurden und mit dem neu angeforderten Anzei-
gebereich nicht koexistieren können. Wenn die Prio-
rität nicht höher ist (Priorität ist niedriger oder gleich), 
wird eine Erfassungsfehlernachricht an die Verarbei-
tungseinheit gesendet, welche eine Erfassung ange-
fordert hat (Schritt S413). Weil die Priorität des von 
der Verarbeitungseinheit R3 angeforderten Anzeige-
bereichs E1 "1" ist und die Priorität der Anzeigeberei-
che E2 und E3, welche erfasst wurden, "2" ist, besitzt 
der Anzeigebereich E1 die höhere Priorität. Deshalb 
schreitet die Verarbeitung zu Schritt S412.

[0125] In Schritt S412 werden die Anzeigebereiche 
E2 und E3, welche erfasst wurden, freigegeben. In 
diesem Fall werden die Verarbeitungseinheiten R1 
und R2 aus der Anzeigebereich-Speichertabelle ge-
löscht. Dann schreitet die Verarbeitung zu den Schrit-
ten S405 und S406 und der Verarbeitungseinheit R3 
wird eine Benutzung des Anzeigebereichs E1 gestat-
tet. Als Folge wird eine den Verarbeitungseinheiten 
R1 und R2 gestattete Benutzung des Bildschirms in 
eine der Verarbeitungseinheit R3 gestatteten Benut-
zung des gesamten Bildschirms geändert.

[0126] Wenn eine Erfassung von Anzeigeberei-
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chen, welche nicht koexistieren können anfordert 
wurde, wird gemäß der vorliegenden Ausführungs-
form auf diese Weise eine Benutzung für eine Verar-
beitungseinheit gestattet, welche einen Anzeigebe-
reich angefordert hat, der eine höhere Priorität be-
sitzt.

4.2 Beispiel, wenn überlappten Bereichen gestattet 
ist, zu koexistieren

[0127] In dem oben genannten Fall ist überlappten 
Bereichen nicht gestattet, zu koexistieren. Jedoch 
kann überlappten Bereichen gestattet sein, zu koe-
xistieren, wo für den überlappten Bereich ein Anzei-
gebereich, der eine höhere Priorität besitzt, mit einer 
Priorität angezeigt wird.

[0128] In diesem Fall zeigt Fig. 25 die Definition der 
Anzeigebereiche, Fig. 26 eine Koexistenzbeziehung-
stabelle und Fig. 27 eine Anzeigebereich-Priorität-
stabelle. Das Flussdiagramm der Erfassungsanfor-
derungsverarbeitung ist das gleiche wie Fig. 24.

[0129] Angenommen, dass eine dringende Anzei-
geanwendung eine Erfassung von dem Anzeigebe-
reich E4 des oberen Teils anfordert, während eine 
Anwendung den Anzeigebereich E1 auf dem gesam-
ten Bildschirm benutzt. In diesem Fall ist der dringen-
den Anzeigeanwendung gestattet, den Anzeigebe-
reich E4 zu benutzen, da der Bereich E4 mit dem Be-
reich E1 koexistieren kann.

[0130] Fig. 28 zeigt ein Flussdiagramm des Anzei-
geverarbeitungsprogramms. Es ist vorzuziehen, das 
Anzeigeverarbeitungsprogramm als ein Teil des Be-
triebssystems (OS) vorzusehen. Als ein Beispiel wird 
der Fall erläutert, wenn eine dringende Anzeigean-
wendung, welcher gestattet ist, den Anzeigebereich 
E4 zu benutzen, wie oben erwähnt, eine Anzeigever-
arbeitung für den Anzeigebereich E4 ausführt. Zuerst 
wird die von der dringenden Anzeigeanwendung ge-
sendete Anzeigeverarbeitungsanforderung durch die 
in Fig. 22 gezeigte Überwachungsverarbeitung beur-
teilt, ob sie eine gültige Anforderung ist. Wenn sie als 
gültig beurteilt wird, weil die Ordnungsnummern 
übereinstimmen, wird die Anzeigeverarbeitungsan-
forderung an das Anzeigeverarbeitungsprogramm 
des BS in Schritt S504 in Fig. 22 gesendet.

[0131] Wenn die Anzeigeverarbeitungsanforderung 
erhalten wird, beurteilt die CPU, ob der Zielbereich 
der Anzeigeverarbeitungsanforderung (in diesem 
Fall Bereich E4) mit einem anderen Bereich über-
lappt, für den eine Benutzung gestattet wurde (Schritt 
S801 in Fig. 28). Da er mit dem Bereich E1 über-
lappt, für den hier eine Benutzung gestattet wurde, 
schreitet die Verarbeitung zu Schritt S802. In Schritt 
S802 beurteilt die CPU, ob die Priorität des Zielberei-
ches (in diesem Fall Bereich E4) höher ist als die des 
anderen Bereichs (in diesem Fall E1). Da der Zielbe-

reich hier die höhere Priorität besitzt, schreitet die 
Verarbeitung zu Schritt S803 und eine Schreibverar-
beitung für den Zielbereich wird ausgeführt. Mit ande-
ren Worten überschreibt die CPU 12 den Zielbe-
reichsteil (in diesem Fall E4) des V-RAM 42 gemäß
der Anzeigeverarbeitungsanforderung.

[0132] Auf diese Weise wird die dringende Anzeige, 
wie in Fig. 29 gezeigt, ausgeführt. Durch Erzeugung 
eines Bereichs für die dringende Anzeige, um einen 
anderen Bereich zu überlappen, und durch Zuwei-
sung einer höheren Priorität, wie in diesem Beispiel 
gezeigt ist, wird eine geeignete dringende Anzeige 
unter effizienter Nutzung des Bildschirmes möglich.

[0133] Wenn eine Anzeigeanforderungsverarbei-
tung für den Anzeigebereich E1 in dem in Fig. 29 ge-
zeigten Status ausgeführt wird, ist der Verarbeitungs-
ablauf wie folgt. Da der andere Bereich E4 eine höhe-
re Priorität in Schritt S804 besitzt, wird eine den Teil 
des anderen Bereichs ausschließende Schreibverar-
beitung für den Zielbereich ausgeführt. Mit anderen 
Worten überschreibt die CPU 12 den E1 Zielbe-
reichsteil des V-RAM 42 unter Ausschluss von E4 ge-
mäß der Anzeigeverarbeitungsanforderung. Als Fol-
ge kann der Anzeigebereich E1 ohne Ausfügung der 
dringenden Anzeige des Anzeigebereichs E4 über-
schrieben werden.

5. Vierte Ausführungsform

[0134] Gemäß der dritten Ausführungsform, wenn 
eine Vielzahl von Verarbeitungseinheiten eine Erfas-
sung von Anzeigebereichen anfordert, welche nicht 
koexistieren können, wird eine Benutzung des Anzei-
gebereichs einer Verarbeitungseinheit gestattet, wel-
che einen Anzeigebereich angefordert hat, der die 
höchste Priorität besitzt. Jedoch kann eine Priorität 
für jede Verarbeitungseinheit zugewiesen sein, so 
dass einer die höchste Priorität besitzenden Verar-
beitungseinheit die Benutzung des Anzeigebereichs 
gestattet wird.

[0135] In diesem Fall ist es vorzuziehen, dass die in 
Fig. 30 gezeigte Verarbeitungseinheits-Prioritätsta-
belle im ROM 16 gespeichert und die in Fig. 31 ge-
zeigte Erfassungsanforderungsverarbeitung ausge-
führt wird. In Fig. 31, wenn eine Vielzahl von Verar-
beitungseinheiten eine Erfassung von Anzeigeberei-
chen anfordert, welche nicht koexistieren können, 
wird beurteilt, ob die Verarbeitungseinheit, die neuer-
dings eine Erfassung angefordert hat, eine höhere 
Priorität besitzt als eine Verarbeitungseinheit, welche 
einen Bereich erfasst hat, der nicht koexistieren kann 
(Schritt S414). Wenn die Verarbeitungseinheit, die 
neuerdings eine Erfassung angefordert hat, eine hö-
here Priorität besitzt, wird der Anzeigebereich der 
Verarbeitungseinheit freigegeben, welche den Anzei-
gebereich erfasst hat, und der Verarbeitungseinheit, 
welche neuerdings eine Erfassung angefordert hat, 
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wird eine Benutzung des Anzeigebereichs gestattet 
(Schritt S412).

[0136] Die Reihenfolge von Erfassungsanforderun-
gen, Priorität der Anzeigebereiche und Priorität der 
Verarbeitungseinheiten kann frei kombiniert werden 
bei der Entscheidung, welcher Verarbeitungseinheit 
eine Benutzung des Anzeigebereichs gestattet wird.

6. Fünfte Ausführungsform

[0137] Fig. 32 zeigt eine allgemeine Konfiguration 
der Anzeigesteuereinrichtung 2 gemäß der fünften 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. In die-
ser Ausführungsform ist das Abhängigkeitsbezie-
hungs-Speichermittel 24 angeführt. In dem Abhän-
gigkeitsbeziehungs-Speichermittel 24 sind Anzeige-
bereiche angezeigt, welche mit dem angeforderten 
Anzeigebereich nicht koexistieren können, und eine 
Anzeigebereich-Wechselinformation wurde aufge-
zeichnet, damit Anzeigebereiche koexistent gemacht 
werden. Basierend auf der Information des Abhän-
gigkeitsbeziehungs-Speichermittels 24 beurteilt das 
Anzeigebereich-Verwaltungsmittel 4, ob ein Anzeige-
bereich, welcher mit dem angeforderten Anzeigebe-
reich nicht koexistieren kann, von einer anderen Ver-
arbeitungseinheit erfasst wurde. Wenn der Anzeige-
bereich bereits erfasst worden ist, wechselt das An-
zeigebereich-Verwaltungsmittel 4 den bereits erfass-
ten Anzeigebereich der Verarbeitungseinheit, um ihn 
koexistent zu machen, basierend auf der Information 
des Abhängigkeitsbeziehungs-Speichermittels 24
und gestattet der Verarbeitungseinheit, welche Erfas-
sung angefordert hat, eine Benutzung des angefor-
derten Anzeigebereichs.

[0138] Die Hardwarekonfiguration ist die gleiche wie 
in Fig. 3, wenn die Anzeigesteuereinrichtung 2 in 
Fig. 32 in einen digitalen Rundfunkempfänger einge-
setzt wird. Zusätzlich zu den Definitionen der Anzei-
gebereiche und dem Anzeigesteuerprogramm ist je-
doch im ROM 16 auch eine Abhängigkeitsbezie-
hungsinformation aufgezeichnet.

[0139] Die Definitionen der Anzeigebereiche in die-
ser Ausführungsform sind die gleichen wie Fig. 14
und der Inhalt der Anzeigebereichs-Definitionstabelle 
ist der gleiche wie Fig. 15. Die Erfassungssta-
tus-Speichertabelle ist die gleiche wie Fig. 16.

[0140] Fig. 33 zeigt den Inhalt der Abhängigkeitsbe-
ziehungstabelle zum Aufzeichnen von Abhängigkeit-
sinformation. Die Abhängigkeitsbeziehungstabelle ist 
im ROM 16 gespeichert. Die zweite Zeile dieser Ta-
belle zeigt z.B., dass wenn eine Erfassung für den 
Anzeigebereich E2 angefordert wird und wenn der 
Anzeigebereich E1 von einer anderen Verarbeitungs-
einheit erfasst wurde, eine Koexistenz ermöglicht 
wird, indem der Bereich einer anderen Verarbei-
tungseinheit von E1 nach E3 gewechselt wird.

[0141] Fig. 34 zeigt ein Flussdiagramm eines Erfas-
sungsanforderungs-Verarbeitungsteils des im ROM 
16 aufgezeichneten Anzeigesteuerprogramms. Der 
Fall wird unten erläutert, wenn die Verarbeitungsein-
heit R2 eine Erfassung des Anzeigebereichs E2 an-
fordert, während der Anzeigebereich E1 von der Ver-
arbeitungseinheit R1 erfasst wurde (siehe Fig. 35A).

[0142] Wenn eine Erfassungsanforderung von der 
Verarbeitungseinheit R2 erhalten wird, startet die 
CPU 12 die in Fig. 34 gezeigte Verarbeitung (Schritt 
S601). Nachsehend in der Erfassungsstatus-Spei-
chertabelle beurteilt die CPU 12 zuerst, ob der ange-
forderte Anzeigebereich E2 durch eine andere Verar-
beitungseinheit erfasst wurde. Wenn er erfasst wur-
de, schreitet die Verarbeitung zu Schritt S611 und die 
CPU 12 sendet eine Erfassungsfehlermeldung an die 
Verarbeitungseinheit R2 zurück. In diesem Fall ist der 
Anzeigebereich E2 offen, wie in Fig. 35A gezeigt, 
und so schreitet die Verarbeitung zu Schritt S604.

[0143] In Schritt S604 erhält die CPU 12 mit Bezug 
auf die in Fig. 33 gezeigte Abhängigkeitsbeziehung-
stabelle Information über Bereiche, von denen der 
angeforderte Anzeigebereich E2 abhängig ist. In die-
sem Fall sind die Anzeigebereiche E1, E4 und E5 Be-
reiche, von denen der Anzeigebereich E2 abhängig 
ist.

[0144] Dann beurteilt die CPU 12 nachsehend in der 
Erfassungsstatus-Speichertabelle, ob die Anzeige-
bereiche E1, E4 und E5, von denen der Anzeigebe-
reich E2 abhängig ist, von einer anderen Verarbei-
tungseinheit erfasst wurden (Schritt S606). Wenn sie 
von einer anderen Verarbeitungseinheit nicht erfasst 
wurden, gestattet die CPU 12 der Verarbeitungsein-
heit, welche eine Erfassung angefordert hat, den An-
zeigebereich in den Schritten S607 und S608 zu be-
nutzen, berücksichtigend, dass eine Benutzung des 
Anzeigebereichs keine Probleme hinsichtlich einer 
Anzeigebereichskoexistenz verursacht. In diesem 
Fall wurde der Anzeigebereich E1 (gesamter Bild-
schirmbereich), von dem der Anzeigebereich E2 ab-
hängig ist, durch die Verarbeitungseinheit R1 erfasst. 
Deshalb würde, wenn eine Benutzung des Anzeige-
bereichs E2 (Bildschirmbereich der linken Hälfte) der 
Verarbeitungseinheit R2 gestattet wäre, ein Teil des 
Anzeigebereichs überlappen und eine angemessene 
Anzeige nicht ausgeführt werden.

[0145] So wird in dieser Ausführungsform der An-
zeigebereich der Verarbeitungseinheit R1 von E1 
(gesamter Bildschirmbereich) in E3 (Bildschirmbe-
reich der rechten Hälfte) gemäß der Abhängigkeits-
beziehungstabelle in Fig. 33 gewechselt (Schritt 
S610). Nach diesem Wechsel wird der Verarbei-
tungseinheit R2, welche eine Erfassung angefordert 
hat, eine Benutzung des Anzeigebereichs E2 (Bild-
schirmbereich der linken Hälfte) gestattet. Als Folge 
zeigt die Verarbeitungseinheit R1 auf der rechten 
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Hälfte des Bildschirmes an und die Verarbeitungsein-
heit R2 zeigt auf der linken Hälfte des Bildschirmes 
an.

[0146] In den Schritten S607 und S608 gibt die CPU 
12 den Anzeigebereich E1 frei und meldet zur glei-
chen Zeit Wechsel an den Anzeigebereich E3, eine 
neue Ordnungsnummer "3105151322" an die Verar-
beitungseinheit R1 und sendet die Ordnungsnummer 
"2205151321" an die Verarbeitungseinheit R2 für den 
Anzeigebereich E2. Fig. 35B zeigt den Inhalt der Er-
fassungsstatus-Speichertabelle nach dem Wechsel.

[0147] Auf diese Weise wird eine Belegung von An-
zeigebereichen gewechselt, wenn eine Erfassung für 
einen Anzeigebereich angefordert wird, welcher nicht 
koexistieren kann, so dass Koexistenz möglich wird.

[0148] Gemäß dieser Ausführungsform wird der An-
zeigebereich gewechselt, der erfasst wurde, um Ko-
existenz zu ermöglichen, aber der Anzeigebereich, 
dessen Erfassung angefordert wird, kann gewechselt 
werden, um Koexistenz zu ermöglichen. Wenn der 
Anzeigebereich E2 (Bildschirmbereich der linken 
Hälfte) von der Verarbeitungseinheit R1 erfasst wur-
de, kann zum Beispiel, wenn der Anzeigebereich E1 
(gesamter Bildschirmbereich) von der Verarbeitungs-
einheit R2 angefordert wird, die Anforderung der Ver-
arbeitungseinheit R2 in den Anzeigebereich E3 (Bild-
schirmbereich der rechten Hälfte) gewechselt wer-
den, für den eine Benutzung gestattet ist.

7. Sechste Ausführungsform

[0149] Fig. 36 zeigt eine allgemeine Konfiguration 
der Anzeigesteuereinrichtung gemäß der sechsten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. In die-
ser Ausführungsform sind ein verfügbares Betriebs-
mittelspeichermittel 28 (resource storage means) 
und ein Benutzungsbetriebsmittel-Speichermittel 26
(use resource storage means) angeordnet. Das ver-
fügbare Betriebsmittelspeichermittel 28 speichert In-
formation über Betriebsmittel von jeder Verarbei-
tungseinheit R1 – Rn. Hier beinhaltet der Begriff "Be-
triebsmittel" nicht nur solche Hardware wie ein Mo-
dem, Lautsprecher, Videoausrüstung, CD-ROM und 
DVD-Laufwerk, sondern auch solche Software wie 
Daten und Programme. Das Benutzungsbetriebsmit-
tel-Speichermittel 26 speichert den gegenwärtigen 
Verfügbarkeitsstatus von jedem Betriebsmittel.

[0150] Wenn eine Anzeigebereich-Erfassungsan-
forderung von den Verarbeitungseinheiten R1 – Rn 
erhalten wird, beurteilt das Anzeigebereich-Verwal-
tungsmittel 4, ob der Anzeigebereich mit den Anzei-
gebereichen koexistieren kann, welche von anderen 
Verarbeitungseinheiten erfasst wurden. Wenn eine 
Koexistenz nicht möglich ist, wird der Verarbeitungs-
einheit eine Benutzung des Anzeigebereichs nicht 
gestattet. Wenn eine Koexistenz möglich ist, erhält 

das Anzeigebereich-Verwaltungsmittel 4 Information 
über ein Betriebsmittel, das von der Verarbeitungs-
einheit benutzt werden soll, welche eine Erfassung 
mit Bezug auf das verfügbare Betriebsmittelspeicher-
mittel 28 angefordert hat. Dann überprüft das Anzei-
gebereich-Verwaltungsmittel 4 nachsehend im Be-
nutzungsbetriebsmittel-Speichermittel 26, ob das Be-
triebsmittel nun verwendet werden kann. Wenn das 
Betriebsmittel nicht verwendet werden kann, gestat-
tet das Anzeigebereich-Verwaltungsmittel 4 der Ver-
arbeitungseinheit, welche eine Erfassung angefor-
dert hat, eine Benutzung des Anzeigebereichs nicht. 
Das liegt daran, dass eine Gestattung einer Benut-
zung des Anzeigebereichs bedeutungslos ist, da die 
Verarbeitungseinheit eine Verarbeitung, die das Be-
triebsmittel verwendet, nicht ausführen kann. Eine 
Anzeige wird zum Beispiel nicht ausgeführt, wenn die 
Verarbeitungseinheit nicht anzeigen kann, sofern das 
Betriebsmittel nicht verfügbar ist, sogar wenn eine 
Benutzung des Anzeigebereichs der Verarbeitungs-
einheit gestattet ist.

[0151] Im Hinblick auf das Vorhergehende ist es 
vorzuziehen, zu beurteilen, ob zur Anzeigeverarbei-
tung benötigte Betriebsmittel benutzt werden kön-
nen. Ein Betriebsmittel, welches nicht unmittelbar mit 
einer Anzeigeverarbeitung in Zusammenhang steht, 
aber sehr eng mit einer Bildschirmanzeige in Zusam-
menhang steht, wie z.B. ein Lautsprecher, kann auch 
beurteilt werden, ob es gegenwärtig benutzt werden 
kann. Mit anderen Worten können nicht nur Betriebs-
mittel, welche die Verarbeitungseinheit zur Anzeige-
verarbeitung benötigt, sondern auch Betriebsmittel, 
die zur Tonverarbeitung erforderlich sind und mit der 
Anzeigeverarbeitung in Zusammenhang stehen, be-
urteilt werden, ob sie gegenwärtig benutzt werden 
können.

[0152] Die Hardwarekonfiguration ist die gleiche wie 
Fig. 3, wenn die Anzeigesteuereinrichtung 2 in 
Fig. 36 in einen digitalen Rundfunkempfänger einge-
setzt wird. Im ROM 16 ist jedoch die in Fig. 37 ge-
zeigte Betriebsmittel-Verfügbarkeits-Tabelle gespei-
chert. Im Arbeitsspeicher 14 ist die in Fig. 38 gezeig-
te Betriebsmittel-Nutzungs-Tabelle gespeichert.

[0153] Fig. 39 zeigt ein Flussdiagramm vom Erfas-
sungsanforderungs-Verarbeitungsteil des im ROM 
16 aufgezeichneten Anzeigesteuerprogramms. Hier 
wird der Fall erläutert, wenn die Aufgabe T2 der Ver-
arbeitungseinheit R2 eine Erfassung von dem Anzei-
gebereich E3 auf dem unteren Teil des Bildschirmes 
anfordert, während die Aufgabe T1 der Verarbei-
tungseinheit R1 den Anzeigebereich E2 auf dem obe-
ren rechten Teil des Bildschirmes erfasst hat, wie in 
Fig. 7B gezeigt ist. Es wird angenommen, dass die 
Verarbeitungseinheit R2 eine Suchmaschinenan-
wendung ist. Die Suchmaschinenanwendung greift 
auf das Internet über ein Modem 17 zu, um Startsei-
ten zu lesen. Es wird auch angenommen, dass die 
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Verarbeitungseinheit R1 eine Telefoneinkaufanwen-
dung ist, welche eine Anzeige ausführt, wie in Fig. 40
gezeigt ist. Hier hat der Betrachter eine Kaufanwen-
dung gewählt, und folglich ruft die CPU 12 das Auf-
nahmezentrum der Telefoneinkaufgesellschaft über 
das Modem 17 an. Mit anderen Worten wurde das 
Modem 17 bereits von der Telefoneinkaufanwendung 
(Verarbeitungseinheit R1) benutzt, wie in Fig. 38 ge-
zeigt ist.

[0154] Wenn eine Erfassungsanforderung von der 
Suchmaschinenanwendung (Verarbeitungseinheit 
R2) erhalten wird, startet die CPU 12 die in Fig. 39
gezeigte Verarbeitung (Schritt S701). Dann beurteilt 
die CPU 12 nachsehend in der Erfassungssta-
tus-Speichertabelle in Fig. 7B, ob der angeforderte 
Anzeigebereich E3 von einer anderen Verarbeitungs-
einheit erfasst wurde (Schritte S702, S703). In die-
sem Fall ist der Anzeigebereich E3 offen, und so 
schreitet die Verarbeitung zu Schritt S704.

[0155] In Schritt S704 extrahiert die CPU 12 mit Be-
zug auf die Betriebsmittel-Verfügbarkeits-Tabelle in 
Fig. 37 Betriebsmittel, die von der Verarbeitungsein-
heit R2 benutzt werden sollen, welche eine Erfas-
sung angefordert hat. In diesem Fall werden ein Mo-
dem und ein Lautsprecher extrahiert. Dann mit Bezug 
auf die Betriebsmittel-Nutzungs-Tabelle in Fig. 38
entscheidet die CPU 12, ob das extrahierte Modem 
und der Lautsprecher von einer anderen Verarbei-
tungseinheit in Benutzung sind (Schritte S705, 
S706). Wenn alle extrahierten Betriebsmittel benutzt 
werden können, gestattet die CPU 12 der Verarbei-
tungseinheit eine Benutzung des Anzeigebereichs 
und schreibt in die Betriebsmittel-Nutzungs-Tabelle in 
Fig. 38, dass die Betriebsmittel, die von der Verarbei-
tungseinheit benutzt werden sollen, in Benutzung 
sind (Schritte S708, S709).

[0156] In diesem Fall ist das Modem von der Telefo-
neinkaufanwendung in Benutzung (Verarbeitungs-
einheit R1), wie in Fig. 38 gezeigt ist, und so schreitet 
die Verarbeitung von Schritt S706 zu S710. In Schritt 
S710 meldet die CPU 12 der Suchmaschinenanwen-
dung (Verarbeitungseinheit R2), dass eine Anzeige-
bereicherfassung fehlgeschlagen ist. Auf diese Wei-
se wird beurteilt, ob eine Benutzung des Anzeigebe-
reichs entsprechend dem Benutzungsstatus der Be-
triebsmittel gestattet wird.

[0157] Wenn eine Verarbeitungseinheit einen Be-
reich freizugeben anfordert, schreibt die CPU 12 die 
Freigabe des Betriebsmittels, welches von der Verar-
beitungseinheit benutzt wurde, in die Betriebsmit-
tel-Nutzungs-Tabelle. Als Folge ist immer der neues-
te Benutzungsstatus in der Betriebsmittel-Nut-
zungs-Tabelle gespeichert.

[0158] Entsprechend der obigen Ausführungsform, 
kann das Betriebsmittel nicht benutzt werden, wenn 

es von einer anderen Verarbeitungseinheit benutzt 
wird. Jedoch kann für ein Betriebsmittel, welches die 
Anzahl der Verarbeitungseinheiten (oder Aufgaben) 
spezifiziert hat, die gleichzeitig benutzt werden kön-
nen, durch die Anzahl von Verarbeitungseinheiten 
(Aufgaben), welche gegenwärtig das Betriebsmittel 
benutzen, beurteilt werden, ob dieses Betriebsmittel 
benutzt werden kann.

[0159] In der obigen Erklärung wird eine Benutzung 
des Anzeigebereiches gestattet, nachdem beurteilt 
wurde, ob ein solches Betriebsmittel wie ein Modem 
verfügbar ist. Wenn jedoch die Verarbeitungseinheit 
zum Anzeigen der Daten eines elektronischen Pro-
grammverzeichnisses ist, kann eine Benutzung des 
Anzeigebereichs gestattet werden, nachdem beur-
teilt wurde, ob die Daten tatsächlich empfangen wer-
den. Mit anderen Worten beinhalten die Betriebsmit-
tel nicht nur Hardware sondern auch Software wie 
Daten.

8. Siebte Ausführungsform

[0160] Entsprechend den obigen Ausführungsfor-
men wird eine Erfassungsfehlermeldung an die Ver-
arbeitungseinheit zurückgesendet, wenn eine Erfas-
sung für einen Anzeigebereich angefordert wird, wel-
cher nicht koexistieren kann. Jedoch kann die Verar-
beitungseinheit, welcher eine Benutzung des Anzei-
gebereichs nicht gestattet ist, als eine wartende Er-
fassung gespeichert werden, um den Anzeigebereich 
zu erfassen, wenn eine Benutzung gestattet werden 
kann.

[0161] Diese Ausführungsform wird basierend auf 
der zweiten Ausführungsform in Fig. 13 erläutert. 
Das Flussdiagramm einer Erfassungsanforderungs-
verarbeitung wird anstatt in Fig. 18 in Fig. 41 gezeigt. 
Das Flussdiagramm einer Freigabeanforderungsver-
arbeitung wird in Fig. 42 gezeigt. Im Arbeitsspeicher 
14 ist die Erfassungswartetabelle gespeichert, wie in 
Fig. 43 gezeigt ist.

[0162] Hier wird der Fall erläutert, wenn der Inhalt 
der Erfassungsstatus-Speichertabelle in dem in 
Fig. 16C gezeigten Status (das ist der Status, wenn 
die Verarbeitungseinheit R1 das Linke des Bildschir-
mes und die Verarbeitungseinheit R2 das Rechte des 
Bildschirmes benutzt) ist und die Verarbeitungsein-
heit R4 neuerdings eine Erfassung des Anzeigebe-
reichs E2 anfordert. Es wird angenommen, dass 
nichts in der Erfassungswartetabelle gespeichert 
wurde, wie in Fig. 43A gezeigt ist.

[0163] Wenn eine Erfassungsanforderung von der 
Verarbeitungseinheit R4 empfangen wird, sieht die 
CPU 12 in der Erfassungsstatus-Speichertabelle 
(Fig. 16) und der Koexistenzbeziehungstabelle 
(Fig. 17) nach und beurteilt, ob eine Benutzung des 
Anzeigebereichs E2 gestattet werden kann (Schritt 
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S402, S403, S404). In diesem Fall wurde der Anzei-
gebereich E2 von der Verarbeitungseinheit R1 er-
fasst und kann nicht koexistieren, und so schreitet die 
Verarbeitung zu Schritt S410.

[0164] In Schritt S410 meldet die CPU 12 eine war-
tende Erfassung an die Verarbeitungseinheit R4 und 
die CPU 12 speichert die Information in der Erfas-
sungswartetabelle, dass die Verarbeitungseinheit R4 
auf Erfassung des Anzeigebereichs E2 wartet 
(Schritt S411).

[0165] Wenn Verarbeitungseinheiten bereits in der 
Erfassungswartetabelle gespeichert wurden, können 
die Verarbeitungseinheiten gemäß einer vorbestimm-
ten Priorität reorganisiert werden. Mit anderen Wor-
ten werden die Verarbeitungseinheiten so reorgani-
siert, dass eine Verarbeitungseinheit mit einer höhe-
ren Priorität zuerst kommt. Für die Priorität, die für 
diese Reorganisation benutzt wird, kann zum Bei-
spiel die Reihenfolge des Sendens von Erfassungs-
anforderungen, eine den angeforderten Anzeigebe-
reichen zugeordnete Priorität (siehe Fig. 23) und 
eine den Verarbeitungseinheiten zugeordnete Priori-
tät ( Fig. 30) benutzt werden.

[0166] Auf diese Weise wird die Verarbeitungsein-
heit, welcher eine Benutzung nicht gestattet ist, in der 
Erfassungswartetabelle gespeichert.

[0167] Als nächstes wird mit Bezug auf Fig. 42 eine 
Freigabeanforderungsverarbeitung erläutert. Es wird 
hier zur Erklärung angenommen, dass die Verarbei-
tungseinheit R1 den Anzeigebereich E2 in dem in 
Fig. 16C gezeigten Status anfordert. Es wird ange-
nommen, dass sich die Erfassungswartetabelle in 
dem in Fig. 43B gezeigten Status befindet.

[0168] Wenn die Freigabeanforderung erhalten 
wird, sieht die CPU 12 in der Erfassungsstatus-Spei-
chertabelle nach und beurteilt, ob die Verarbeitungs-
einheit R1, welche eine Freigabe des Anzeigebe-
reichs E2 angefordert hat, den Anzeigebereich E2 er-
fasst hat (Schritte S302, S303). Da die Verarbei-
tungseinheit R1 in diesem Fall den Anzeigebereich 
E2 erfasst hat, löscht die CPU 12 die Verarbeitungs-
einheit R1 von der Erfassungsstatus-Speichertabelle 
und sendet eine Freigabezustimmungsmeldung zu-
rück (Schritte S304, S305).

[0169] Dann schreitet die CPU 12 zu Schritt S310 
und liest die in Fig. 43B gezeigte Erfassungswarteta-
belle von Anfang an. Hier wird die Anforderung durch 
die Verarbeitungseinheit R4 für den Anzeigebereich 
E2 gelesen. Für diese Erfassungsanforderung im 
Wartestatus führt die CPU 12 eine Verarbeitung der 
Erfassungsanforderung im Wartestatus aus, wie in 
Fig. 44 gezeigt ist. Da der von der Verarbeitungsein-
heit R4 angeforderte Bereich E2 in diesem Fall koe-
xistieren kann, schreitet die Verarbeitung von Schritt 

S404 zu S405.

[0170] In Schritt S405 speichert die CPU 12 die Ver-
arbeitungseinheit R4 in der Erfassungsstatus-Spei-
chertabelle und sendet die Ordnungsnummer an die 
Verarbeitungseinheit R4 zurück (Schritte S405, 
S406). Dann löscht die CPU 12 die Erfassungsanfor-
derung durch die Verarbeitungseinheit R4 für den An-
zeigebereich E2 aus der Erfassungswartetabelle 
(Schritt S412).

[0171] Auf diese Weise kann der Verarbeitungsein-
heit R4 gestattet werden, den Anzeigebereich an 
dem Punkt zu erfassen, wenn eine Benutzung des 
Anzeigebereichs möglich wird.

[0172] Dann liest die CPU 12 die nächste in der Er-
fassungswartetabelle gespeicherte Erfassungsanfor-
derung und führt die in Fig. 44 gezeigte Verarbeitung 
ebenso für diese Anforderung aus. Das liegt daran, 
dass zwei oder mehreren Anforderungen gestattet 
werden kann, einen entsprechenden Bereich zu be-
nutzen, wenn der freigegebene Bereich groß ist. 
Nach dem Ausführen der Verarbeitung für sämtliche 
Erfassungsanforderungen im Wartestatus in der Rei-
henfolge der Priorität beendet die CPU 12 die Freiga-
beanforderungsverarbeitung (Schritt S407).

[0173] Entsprechend dieser Ausführungsform wird 
schließlich jeder Verarbeitungseinheit, welche eine 
Erfassung angefordert hat, eine Benutzung des ent-
sprechenden Bereichs gemäß dem Wechsel des Sta-
tus gestattet, sogar wenn eine Benutzung nicht un-
verzüglich gestattet wird.

9. Andere Ausführungsformen

[0174] In den obigen Ausführungsformen wurde der 
Fall erläutert, wenn die vorliegende Erfindung in ei-
nen digitalen Rundfunkempfänger eingesetzt wird, 
aber die vorliegende Erfindung kann auch in Ausstat-
tung eingesetzt werden, wo eine Vielzahl von Anwen-
dungen eine Anzeigeverarbeitung ausführt. Mit ande-
ren Worten kann die vorliegende Erfindung in Aus-
rüstung mit der in Fig. 12 (der Arbeitsspeicher 14 und 
das ROM 16 können integriert sein) gezeigten grund-
legenden Konfiguration eingesetzt werden. Zum Bei-
spiel kann die vorliegende Erfindung in einem Heim-
spielgerät, einem Telefon mit Anzeige und einem Per-
sonalcomputer eingesetzt werden.

[0175] Die vorliegende Erfindung kann zum Beispiel 
in einem Fahrzeugnavigationssystem zum Anzeigen 
von Karteninformation und Internetinformation einge-
setzt werden.

[0176] Die vorliegende Erfindung kann auch in ei-
nem DVD-System eingesetzt werden, wenn Bildinfor-
mation und solche Textinformation wie ein Menü
während dem Erzeugen (authoring) von Bildern an-
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gezeigt werden.

[0177] Die vorliegende Erfindung kann auch in der 
Bildschirmanzeige eines Personalcomputers einge-
setzt werden. Die vorliegende Erfindung ist insbeson-
dere effektiv für in der Produktionsautomatisierung 
(PA) benutzte Computer, wo der Benutzer das Bild-
schirmanzeigeformat nicht wechseln kann.

[0178] In den obigen Ausführungsformen werden 
die Aufgaben T1 – Tn zur Durchführung von Anzeige-
verarbeitung von der CPU 12 ausgeführt, können 
aber von einer anderen CPU ausgeführt werden.

[0179] Ebenfalls in den obigen Ausführungsformen 
wurden Anzeigebereiche im Voraus definiert, aber 
der Benutzer kann die Größe und Position der Anzei-
gebereiche wechseln.

[0180] Ebenfalls in den obigen Ausführungsformen 
wird jedes Mittel in der allgemeinen Konfiguration 
durch die CPU implementiert, aber ein Teil oder sämt-
liche der Mittel können durch Hardwarelogik konfigu-
riert werden.

10. Achte Ausführungsform

10.1 Allgemeine Konfiguration

[0181] Entsprechend den obigen Ausführungsfor-
men wird beurteilt, ob der Anzeigebereich gemäß der 
angeforderten Erfassung mit anderen Anzeigeberei-
chen, welche verwendet wurden, koexistieren kann 
und wenn eine Koexistenz möglich ist, wird eine Be-
nutzung des Anzeigebereichs gestattet. Jedoch kön-
nen Verarbeitungseinheiten, welchen eine Benut-
zung des Anzeigebereichs gestattet ist, für jeden An-
zeigebereich vorbestimmt werden, so dass eine Ge-
stattung einer Benutzung des Anzeigebereichs ent-
sprechend dieser Information beurteilt wird.

[0182] Fig. 45 zeigt die allgemeine Konfiguration 
der Anzeigesteuereinrichtung 2 gemäß der achten 
Ausführungsform. Das Anzeigebereich-Speichermit-
tel 6 speichert Definitionen der auf dem Bildschirm 
eingestellten Anzeigebereiche der Anzeigeeinrich-
tung 8. In dieser Ausführungsform ist das mit dem 
Anzeigebereich-Verwaltungsmittel 4 verbundene Er-
fassungsrechtinformations-Speichermittel 30 ange-
ordnet. Das Erfassungsrechtinformations-Speicher-
mittel 30 speichert Verarbeitungseinheiten, welchen 
eine Benutzung des Anzeigebereichs für jeden An-
zeigebereich gestattet werden kann. Wenn eine der 
Aufgaben T1 – Tn eine Erfassung eines Anzeigebe-
reiches anfordert, beurteilt das Anzeigebereich-Ver-
waltungsmittel 4, ob eine Benutzung des Anzeigebe-
reichs der Aufgabe basierend auf dem in dem Erfas-
sungsrechtinformations-Speichermittel 30 gespei-
cherten Inhalt gestattet werden kann. Wenn das Er-
fassungsrecht für den angeforderten Anzeigebereich 

der Aufgabe in dem Erfassungsrechtinformati-
ons-Speichermittel 30 erteilt wird, wird eine Benut-
zung gestattet. Wenn das Erfassungsrecht nicht er-
teilt wird, wird eine Benutzung nicht gestattet.

10.2.1 Beispiel, wenn eine Verarbeitungseinheit ei-
nem Anzeigebereich zugewiesen wird

[0183] Die Hardwarekonfiguration, wenn diese Aus-
führungsform im digitalen Satellitenrundfunk einge-
setzt wird, ist in Fig. 3 gezeigt. Fig. 46 zeigt ein An-
zeigebereich-Definitionsbeispiel gemäß dieser Aus-
führungsform. Fig. 47 zeigt die im ROM 16 gespei-
cherte Anzeigebereich-Definitionstabelle. Und 
Fig. 48 zeigt die im ROM 16 gespeicherte Erfas-
sungsrecht-Informationstabelle. Entsprechend die-
ser Erfassungsrecht-Informationstabelle wird der 
Aufgabe T1 eine Benutzung des Anzeigebereichs 
E1, der Aufgabe T2 eine Benutzung des Anzeigebe-
reichs E2 und der Aufgabe T3 eine Benutzung des 
Anzeigebereichs E3 gestattet.

[0184] Fig. 49 zeigt ein Flussdiagramm des Erfas-
sungsanforderungs-Verarbeitungsteils des im ROM 
16 gespeicherten Anzeigesteuerprogramms. Der Fall 
wird erläutert, wenn zum Beispiel die Aufgabe T3 
eine Erfassung des Anzeigebereichs E1 anfordert. 
Zuerst erhält die CPU 12 die Erfassungsrecht-Infor-
mationstabelle vom ROM 16 (Schritt S901). Dann be-
urteilt die CPU 12 durch Nachsehen in der Erfas-
sungsrecht-Informationstabelle, ob die Aufgabe T3, 
welche die Erfassung angefordert hat, ein Erfas-
sungsrecht für den Anzeigebereich E1 besitzt (Schritt 
S902). In diesem Fall besitzt die Aufgabe T3 kein Er-
fassungsrecht für den Anzeigebereich E1, und so 
meldet die CPU 12 einen Erfassungsfehler an die 
Aufgabe T3 (Schritt S904).

[0185] Wenn die Aufgabe T1 eine Erfassung des 
Anzeigebereichs E1 anfordert, beurteilt die CPU 12
durch Nachsehen in der Erfassungsrecht-Informati-
onstabelle ebenfalls auf die gleiche Weise, ob eine 
Benutzung gestattet wird (Schritt S902). In diesem 
Fall besitzt die Aufgabe T1 ein Erfassungsrecht für 
den Anzeigebereich E1, und so meldet die CPU 12
eine Erfassungszustimmung an die Aufgabe T1 
(Schritt S903).

[0186] Entsprechend dieser Ausführungsform wird 
auf diese Weise jeder Anzeigebereich definiert, um 
nicht zu überlappen, und nur einer Verarbeitungsein-
heit (Aufgabe) wird eine Benutzung von jedem Anzei-
gebereich gestattet, und folglich überlappt der Anzei-
gebereich von jeder Aufgabe nicht und wird nicht ver-
loren.

10.3 Beispiel, wenn eine Vielzahl von Verarbeitungs-
einheiten einem Anzeigebereich zugewiesen werden

[0187] Die Erfassungsrecht-Informationstabelle 
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kann wie in Fig. 50 gezeigt definiert werden, so dass 
ein Anzeigebereich von einer Vielzahl von Aufgaben 
(Verarbeitungseinheiten) benutzt werden kann. In 
diesem Zustand wird eine Erfassungsanforderungs-
verarbeitung ausgeführt, so dass nur einer Aufgabe 
(Verarbeitungseinheit) eine Benutzung von jedem 
Anzeigebereich gestattet wird. Wenn zum Beispiel 
die Aufgabe T1 eine Erfassung des Anzeigebereichs 
E1 anfordert, wird eine Benutzung gestattet, wenn 
nicht andere Aufgaben den Anzeigebereich erfasst 
haben. Wenn die Aufgabe T1 eine Erfassung des An-
zeigebereichs E1 anfordert, wird eine Benutzung 
nicht gestattet, wenn eine andere Aufgabe (Aufgabe 
T2 oder T5) den Anzeigebereich erfasst hat.

[0188] Auf diese Weise wird, wenn eine Vielzahl von 
Aufgaben (Aufgaben, welche ein Erfassungsrecht für 
den Anzeigebereich besitzen) eine Erfassung eines 
Anzeigebereichs anfordern, der Aufgabe, welche 
eine Erfassung zuerst angefordert hat, eine Benut-
zung des Anzeigebereichs gestattet. Jedoch kann 
der Aufgabe, welche eine Erfassung zuletzt angefor-
dert hat, eine Benutzung des Anzeigebereichs ge-
stattet werden. Ebenfalls kann eine Priorität jeder 
Aufgabe im Voraus zugewiesen werden, so dass ei-
ner Aufgabe, welche die höchste Priorität besitzt, 
eine Benutzung des Anzeigebereichs gestattet wird.

[0189] Die achte Ausführungsform kann durch 
Kombination mit einer der ersten bis siebten Ausfüh-
rungsformen implementiert werden. Ebenfalls kann 
für die achte Ausführungsform eine den zweiten bis 
siebten Ausführungsformen ähnliche Modifikation an 
der ersten Ausführungsform angewendet werden.

[0190] Während die Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung, wie hierin offen gelegt, bevorzugte 
Ausgestaltungen bezeichnen, soll verstanden wer-
den, dass jeder Begriff als veranschaulichend und 
nicht beschränkend verwendet wurde und innerhalb 
des Umfanges der Ansprüche verändert werden 
kann, ohne vom Umfang der Erfindung abzuweichen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Steuern einer Anzeige auf ei-
nem Anzeigegerät (8) als Reaktion auf eine oder 
mehrere Verarbeitungseinheiten (R1-Rn), wobei das 
Verfahren gekennzeichnet ist durch die Schritte:  
Empfangen (S201) einer Anforderung von einer der 
Verarbeitungseinheiten zum Erfassen eines von vor-
definierten Anzeigebereichen;  
Bestimmen (S203), ob oder ob nicht eine Berechti-
gung zum Erfassen des einen der vordefinierten An-
zeigebereiche als Reaktion auf die Anforderung zur 
Verfügung gestellt wird; und  
Melden (S205, S207) der einen der Verarbeitungs-
einheiten, ob die Berechtigung erteilt wurde oder 
nicht;  
wobei, wenn eine Vielzahl von Anforderungen zum 

Erfassen desselben der vordefinierten Anzeigenbe-
reiche von einer Vielzahl von Verarbeitungseinheiten 
im Empfangsschritt empfangen wird, die Berechti-
gung einer und nur einer der Verarbeitungseinheiten 
zur Verfügung gestellt wird, die eine der Anforderun-
gen zum Erfassen desselben der vordefinierten An-
zeigenbereiche erstellt hat.

2.  Steuerverfahren gemäß Anspruch 1, wobei im 
Meldungsschritt der einen und nur einen aus einer 
Vielzahl von Verarbeitungseinheiten gemeldet wird, 
dass die Berechtigung erteilt wird, und anderen Ver-
arbeitungseinheiten die denselben der vordefinierten 
Anzeigebereiche anfordern, gemeldet wird, dass die 
Berechtigung nicht erteilt wird.

3.  Steuerverfahren gemäß Anspruch 1, wobei die 
Verarbeitungseinheit eine Anwendung ist.

4.  Steuerverfahren gemäß Anspruch 1, wobei die 
Verarbeitungseinheit eine Vielzahl von Anwendun-
gen ist.

5.  Steuerverfahren gemäß Anspruch 1, wobei die 
Berechtigung der Verarbeitungseinheit zur Verfügung 
gestellt wird, die eine höhere vordefinierte Priorität 
besitzt.

6.  Einrichtung (2) zum Steuern einer Anzeige auf 
einem Anzeigegerät (8) als Reaktion auf eine oder 
mehrere Verarbeitungseinheiten (R1-Rn), wobei die 
Einrichtung gekennzeichnet ist durch Aufweisen von:  
Mitteln (4) zum Empfangen einer Anforderung von ei-
ner der Verarbeitungseinheiten zum Erfassen eines 
von vordefinierten Anzeigebereichen;  
Mitteln (4) zum Bestimmen, ob eine Berechtigung 
zum Erfassen des einen der vordefinierten Anzeige-
bereiche als Reaktion auf die Anforderung zur Verfü-
gung gestellt wird oder nicht; und  
Mitteln (4,24) zum Melden der einen der Verarbei-
tungseinheiten, ob die Berechtigung erteilt wird oder 
nicht;  
wobei, wenn eine Vielzahl von Anforderungen zum 
Erfassen desselben der vordefinierten Anzeigeberei-
che von einer Vielzahl von Verarbeitungseinheiten in 
den Empfangsmitteln empfangen wird, die Berechti-
gung einer und nur einer der Verarbeitungseinheiten 
zur Verfügung gestellt wird, die eine der Anforderun-
gen zum Erfassen des einen der vordefinierten An-
zeigebereiche erstellt hat.

7.  Einrichtung gemäß Anspruch 6, wobei die Mel-
demittel betriebsfähig sind, um der einen und nur ei-
nen aus einer Vielzahl von Verarbeitungseinheiten zu 
melden, dass die Berechtigung erteilt ist, und um an-
deren Verarbeitungseinheiten, die denselben der vor-
definierten Anzeigebereiche anfordern, zu melden, 
dass die Berechtigung nicht erteilt wird.

8.  Einrichtung gemäß Anspruch 6, wobei die Ver-
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arbeitungseinheit eine Anwendung ist.

9.  Einrichtung gemäß Anspruch 6, wobei die Ver-
arbeitungseinheit eine Vielzahl von Anwendungen 
ist.

10.  Einrichtung gemäß Anspruch 6, wobei die 
Berechtigung der Verarbeitungseinheit zur Verfügung 
gestellt wird, die eine höhere vordefinierte Priorität 
besitzt.

11.  Computerprogramm, das eine Vielzahl von 
Anweisungen besitzt, die durch wenigstens einen 
Prozessor ausgeführt werden können, um eine An-
zeige auf einem Anzeigegerät (8) als Reaktion auf 
eine oder mehrere Verarbeitungseinheiten (R1-Rn) zu 
steuern, wobei die Vielzahl der Anweisungen ge-
kennzeichnet ist durch Aufweisen von Anweisungen 
zum:  
Empfangen (S201) einer Anforderung von einer der 
Verarbeitungseinheiten zum Erfassen eines von vor-
definierten Anzeigebereichen;  
Bestimmen (S203), ob oder ob nicht eine Berechti-
gung zum Erfassen des einen der vordefinierten An-
zeigebereiche als Reaktion auf die Anforderung zur 
Verfügung gestellt wird; und  
Melden (S205, S207) der einen der Verarbeitungs-
einheiten, ob die Berechtigung erteilt wurde oder 
nicht;  
wobei, wenn eine Vielzahl von Anforderungen zum 
Erfassen desselben der vordefinierten Anzeigenbe-
reiche von einer Vielzahl von Verarbeitungseinheiten 
im Empfangsschritt empfangen wird, die Berechti-
gung einer und nur einer der Verarbeitungseinheiten 
zur Verfügung gestellt wird, die eine der Anforderun-
gen zum Erfassen desselben der vordefinierten An-
zeigenbereiche erstellt hat.

12.  Computerprogramm gemäß Anspruch 11, 
wobei im Meldungsschritt der einen und nur einen 
aus einer Vielzahl von Verarbeitungseinheiten gemel-
det wird, dass die Berechtigung erteilt wird, und an-
deren Verarbeitungseinheiten, die denselben der vor-
definierten Anzeigebereiche anfordern, gemeldet 
wird, dass die Berechtigung nicht erteilt wird.

13.  Computerprogramm gemäß Anspruch 11, 
wobei die Verarbeitungseinheit eine Anwendung ist.

14.  Computerprogramm gemäß Anspruch 11, 
wobei die Verarbeitungseinheit eine Vielzahl von An-
wendungen ist.

15.  Computerprogramm gemäß Anspruch 11, 
wobei die Berechtigung der Verarbeitungseinheit zur 
Verfügung gestellt wird, die eine höhere vordefinierte 
Priorität besitzt.

16.  Computerlesbares Medium, welches ein 
Computerprogramm gemäß den Ansprüchen 11, 12, 

13, 14 oder 15 speichert.

Es folgen 47 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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